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VORWORT

Liebe Leser*innen,

tagtäglich hart arbeiten, oft ohne wirkliches Wochenende
und am Ende des Tages einen Lohn im Geldbeutel haben,
der die Kosten nicht deckt? Lange Arbeitstage für misera-
ble Stundenlöhne? Ist das Ihr Alltag? Meiner nicht 
und dafür bin ich dankbar. Aber für Menschen in der Land-
wirtschaft ist das oft Realität. Sei es für selbstständige
Bäuerinnen und Bauern, aber auch für ihre Angestellten
und saisonalen Arbeitskräfte. Immer weniger Menschen
wollen in der Landwirtschaft arbeiten und immer mehr
Höfe geben auf.

Über die viel zu niedrigen Erzeuger*innenpreise, also die
Beträge, die Landwirt*innen für ihre Produkte bekommen,
wird schon lange diskutiert. Doch eine Lösung ist nicht 
in Sicht. Landwirt*innen werden mit diesem Problem von
der Politik leider alleine gelassen. Märkte werden nicht so
geregelt, dass immer faire Preise für die Erzeuger*innen 
gezahlt werden. Die Marktmacht des Handels wird nicht so
eingegrenzt oder die Verhandlungsmacht der Erzeuger*innen
so gestärkt, dass dabei bessere Erzeuger*innenpreise 
herauskommen. Gleichzeitig wird betont, wie wichtig die
Agrarfördermittel aus Brüssel sind, um die Einkommen der
Landwirt*innen zu stabilisieren. Ohne diese Gelder sähe es
auf den Höfen ganz schön düster aus. Durchschnittlich 40
Prozent des Einkommens kommen aus diesen Fördermitteln,
teilweise sogar bis zu 70 Prozent. Sind die Agrarmilliarden
aus der EU-Agrarpolitik also schuld daran, dass die Politik sich
gar nicht bemüht, faire Erzeuger*innenpreise zu ermöglichen?

Für einen Umweltverband mag es auf den ersten Blick selt-
sam erscheinen, warum wir uns mit den Preisen, die Land-
wirt*innen für ihre Waren erhalten, beschäftigen. Auf den
zweiten Blick sieht man jedoch, wie Ökologie und Soziales
auch hier zusammenhängen. Ich habe ein gewisses Ver-
ständnis für unterbezahlte Landwirt*innen, wenn sie aus 
wirtschaftlichen Zwängen nicht natur- und umweltge-
recht arbeiten können. Wenn Bauern und Bäuerinnen fair
für ihre Arbeit entlohnt werden, also auch dadurch Aner-
kennung und Wertschätzung erfahren, dann wird auch
Raum und die Bereitschaft entstehen, die vielfach einge-
forderten gesellschaftlichen (Zusatz-)Leistungen zu erbrin-
gen. Für den Klimaschutz, eine gesunde Umwelt und für
eine artgerechte Tierhaltung. Diese sozial-ökologischen
Zusammenhänge hat der BUND in seiner „Zukunfts-
agenda“1 gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband aufgeschrieben.

Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat in ihrem Ab-
schlussbericht2 im Sommer 2021 gefordert, dass die pau-
schale Flächenprämie, die momentan größtenteils wie mit
einer Gießkanne über Europas Äcker und Wiesen gegossen
wird, schrittweise abgeschafft werden muss. Spätestens
2034 soll damit Schluss sein – aus Sicht des BUND deutlich
früher. Gleichzeitig sind Prämien aufzubauen, um die zu-
sätzlichen gesellschaftlichen Leistungen auf den Bauern-
höfen zu honorieren. Beispielsweise für den Naturschutz,
eine bessere Tierhaltung, für den Schutz der 
Umwelt, der Böden, der Gewässer oder des Klimas. Die
Landwirt*innen müssen sich also darauf einstellen, dass
die pauschale Flächenprämie immer weniger zu ihrem Ein-
kommen beitragen wird. Von der Politik können sie zu
Recht erwarten, dass sie diesen Transformationsprozess
begleitet. Ein wichtiger Baustein dafür sind Rahmenbedin-
gungen für faire Erzeuger*innenpreise.

Doch wie kann das gelingen? Gibt es eine Pauschallösung
oder muss an mehreren Stellschrauben gedreht werden?
Und was sind eigentlich faire Preise? Diese und weitere 
Fragen haben wir dem Forum Ökologisch-Soziale Markt-
wirtschaft gestellt und um einen politischen Input in Form
einer Studie gebeten. Diese halten Sie nun in Ihren Händen.
Ich wünsche eine angenehme und erkenntnisreiche Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Bandt
Vorsitzender des BUND

1 https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/bund/bundest-
agswahl/bund_zukunftsagenda_fuer_die_vielen.pdf

2 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/abschlussber-
icht-zukunftskommission-landwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
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ZUSAMMENFASSUNG

Derzeit liegen viele Erzeuger*innenpreise für agrar- und
gartenbauliche Produkte unter den Produktionskosten. Die
Erzeuger*innen erhalten oftmals keine kostendeckenden
Preise für ihre Produkte und sind teilweise abhängig von
Fördermitteln aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). In
dieser im Auftrag des BUND e.V. und vom FÖS erstellten
Untersuchung, werden an den Beispielen von Milch, Eiern
und Hühnerfleisch kostendeckende Preise ermittelt. Beim
Gartenbau wird die Diskrepanz zwischen Kosten und Prei-
sen qualitativ beschrieben. Darauf basierend stellen die
Autor*innen Instrumente vor, mit denen faire Erzeuger*in-
nenpreise erzielt werden können und beleuchten mögliche
Auswirkungen fairer Preise.

Unter fairen Erzeuger*innenpreisen verstehen die
Autor*innen Preise, die mindestens alle Produktions-
kosten decken und mit denen faire Löhne gezahlt wer-
den können. 

Die Gründe für zu niedrige Preise sind vielfältig. Bei einigen
Lebensmitteln liegt das Angebot deutlich über der Nach-
frage und die Landwirt*innen stehen nur einer geringen
Zahl an Abnehmern aus Handel, Molkereien und Schlacht-
höfen gegenüber. Diese Abnehmer sind aufgrund der sehr
hohen Supermarktdichte in Deutschland bemüht, mit nied-
rigen Preisen Kundschaft zu gewinnen. Das schwächt die
Verhandlungsposition der Erzeugenden, da sie ihre Ware
nicht ohne Weiteres an andere Abnehmer verkaufen kön-
nen. Diese komplexe Problemlage erfordert eine Vielfalt an
Politikinstrumenten, die an verschiedenen Punkten der Pro-
duktions-Handels-Konsumkette ansetzen müssen, damit
faire Erzeuger*innenpreise erreichen werden können.

Schere zwischen Erzeuger*innenpreisen und Kosten 
Bevor auf die Instrumente eingegangen wird, errechnen
die Autor*innen kostendeckende Preise für die Produkte
Milch, Eier und Hühnerfleisch und stellen diese den tat-
sächlich an die Erzeuger*innen ausgezahlten Preisen ge-
genüber. Mit einer Differenz von -2,58 Cent pro Kilogramm
stellt sich die Diskrepanz zwischen Kosten und Leistungen
bei der Milch am gravierendsten dar. Auch beim Hühner-
fleisch decken die Preise nicht die Kosten. Nur in einzelnen
Fällen können für Eier Preise erzielt werden, die höher als
die tatsächlichen Kosten sind. Im Produktionsgartenbau
sehen sich die Produzent*innen mit einem höheren Perso-
nalaufwand, hohen Anforderungen an Qualität und Optik
der Produkte, einem geringen Selbstversorgungsgrad – 
lediglich etwa 35 Prozent des in Deutschland konsumier-
ten Gemüses und nur 22 Prozent des Obstes werden im 
Inland produziert – und dadurch mit einem hohen Konkur-
renzdruck konfrontiert. Qualitative Beispiele aus der Praxis

bieten Indikatoren dafür, dass auch in der gartenbaulichen
Produktion nicht bei allen Produkten und Vermarktungs-
formen faire Erzeuger*innenpreise erzielt werden. Es stellt
sich insbesondere die Frage, wie der Preis für angemessene
Entlohnung und Unterbringung von (temporären) Arbeits-
kräften adäquat in faire Erzeuger*innenpreise integriert
werden kann. Eine Vollkostenrechnung für verschiedene
gartenbauliche Produkte steht bisher noch aus.

Instrumentenmix
In der Untersuchung werden fünf Instrumentengruppen,
die politisch genutzt werden können, um höhere
Erzeuger*innenpreise zu erzielen, diskutiert: (1) Informa-
tion, (2) freiwillige Selbstverpflichtung, (3) ökonomische
Instrumente, (4) Planungsrecht und (5) Ordnungsrecht. 

(1) Informatorische Instrumente sind zwar leicht zu im-
plementieren, ihre Wirkung ist jedoch begrenzt. So ist das
Konsum- und Ernährungsverhalten meist an Gewohnheiten,
Tradition, Verfügbarkeit und finanzielle Mittel geknüpft.
Dennoch sind Informationen ein wichtiges Instrument im
politischen Werkzeugkoffer. Ohne sie wäre es nicht möglich,
eine Akzeptanz für die weiteren politischen Instrumente zu
erzielen.

(2) Freiwillige Selbstverpflichtungen hätten aufgrund der
Marktkonzentration bei den wenigen Handelsunternehmen
hypothetisch ein großes Potenzial. Für eine Übereinkunft,
Agrarprodukte nicht mehr unter den Produktionskosten zu
vertreiben, müssten nur wenige Handelsketten eingebunden
werden. Hierbei muss bedacht werden, dass dies nicht in
Form von Preisabsprachen erfolgen darf und freiwillige
Selbstverpflichtungen juristisch nicht anfechtbar sind.
Zudem ist anzunehmen, dass die Bereitschaft für solche
Selbstverpflichtungen stark an die mediale Berichterstattung
gebunden ist (wie nach den Bäuer*innenprotesten 2019/20).
Nimmt diese ab, könnte der Kooperationswille schnell im
Sande verlaufen und der Konkurrenzkampf weiterhin auf
dem Rücken der Erzeuger*innen ausgetragen werden.

(3) Ökonomische Instrumente haben das Potenzial, zu hö-
heren, kostendeckenden Erzeuger*innenpreisen und zeit-
gleich zur Realisierung höherer Tierwohl- und
Umweltstandards beizutragen. Durch eine Tierwohlabgabe
könnten Stallumbauten finanziert und Landwirt*innen ent-
lastet werden. Alternativ wird auch die Idee einer Art EEG1-
Umlage für die Landwirtschaft diskutiert. Überdies wird
die Anhebung von Transfergeldleistungen im Sinne des So-

1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
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zialgesetzbuchs und des Mindestlohns empfohlen, da not-
gedrungene preissensible Kaufentscheidungen der Ver-
braucher*innen auch als ein Grund für die niedrigen 
Erzeuger*innenpreise angeführt werden.

(4) Das Planungsrecht spielt in diesem Kontext eine un-
terstützende Rolle, indem es dazu beitragen soll, die po-
tenziellen Nebeneffekte höherer Erzeuger*innenpreise zu
verhindern – wie zum Beispiel Mehrproduktion. 

(5) Innerhalb des Ordnungsrechts bietet das Wettbe-
werbsrecht einen Ansatzpunkt, um den Verkauf unterhalb
der Erzeugungskosten zu verhindern. Mit einem erweiter-
ten Kartellrecht, um die kleine Anzahl an Handelsunter-
nehmen zu entflechten, könnten höhere Preise erzielt
werden. Zusätzlich würde ein Werbeverbot die moralisch
besonders fragwürdigen Lockangebote mit zum Beispiel
tierischen Produkten unterbinden. 

Unter sonstige Instrumente nennen die Autor*innen noch
Erzeuger*innengemeinschaften und die Direktvermarktung.
Beide Instrumente können sich positiv auf Erzeuger*innen-
preise auswirken. Durch den Zusammenschluss zu Erzeu-
ger*innengemeinschaften können Transaktionskosten
reduziert sowie das Know-how gebündelt werden, und bei
der Direktvermarktung umgeht man die Abhängigkeiten
von wenigen Abnehmern. 

Die große gesellschaftliche Bedeutung fairer Erzeu-
gerpreise 
Faire Erzeuger*innenpreise würden Landwirt*innen und
deren Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, ein ange-
messenes Einkommen zu generieren, das ihren Arbeitsauf-
wand honoriert und sie finanziell absichert. Darüber hinaus
sollte mit fairen Preisen der Investitionsbedarf in Tierwohl-
maßnahmen und in Innovationen für eine zukunftsfähige
Landwirtschaft wie Digitalisierung, Umwelt- und Klima-
schutz gedeckt werden. Außerdem können faire Preise
dazu beitragen, die Abhängigkeit von Agrarfördermitteln
zu reduzieren. Denn die Reform der EU-Agrarpolitik weg
von der pauschalen Ausschüttung flächengebundener Zah-
lungen hin zur Honorierung von Umweltleistungen stellt
eine Schlüsselkomponente auf dem Weg zu einer klima-
freundlichen und nachhaltigen Landwirtschaft dar. Dies
hat die Zukunftskommission Landwirtschaft in ihrem Ab-
schlussbericht im Sommer 2021 deutlich gemacht. Aller-
dings können die höheren Gewinnmargen wiederum zu
einer Produktionsausweitung beitragen. Um dem entge-
genzuwirken, sind begleitende planungsrechtliche Maß-

nahmen und umweltpolitische Instrumente wie Reglemen-
tierung von Stallausbauten und Stickstoffüberschussab-
gabe von zentraler Bedeutung.

Die Untersuchung des FÖS bietet verschiedene Impulse, 
wie höhere Erzeuger*innenpreise erzielt werden können.
Dabei ist ersichtlich: Ein Instrument allein reicht nicht. Not-
wendig ist eine Mischung aus verschiedenen politischen
Instrumenten. Nun ist die Politik gefragt, ein sinnvolles
Konglomerat aus den politischen Instrumentengruppen 
anzuwenden, um den Umbau hin zu einer klima- und um-
weltfreundlichen Landwirtschaft voranzubringen.
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Überblick 

Erzeuger*innenpreise für viele Agrar- und gartenbauliche Produkte liegen unterhalb der Produktionskosten. So le-
ben derzeit viele Landwirt*innen und Gärtner*innen von den Direktzahlungen aus den GAP-Subventionen statt 
von den Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Waren. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Im Rahmen dieser Studie wer-
den Instrumente vorgestellt, die dazu beitragen sollen, faire Erzeuger*innenpreise zu erzielen.  

Derzeit erhalten Erzeuger*innen bei vielen Lebensmit-
teln keinen kostendeckenden Erzeuger*innenpreis. 
Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen überschrei-
tet bei einigen Lebensmitteln das Angebot deutlich die 
Nachfrage, was den Angebotspreis drückt, zum ande-
ren stehen die Landwirt*innen einer sehr kleinen Zahl 
an Abnehmern (wie Handel, Molkereien, Schlachthö-
fen) gegenüber, die aufgrund der sehr hohen Super-
marktdichte in Deutschland bemüht sind, mit niedri-
gen Preisen Kund*innen zu werben und an sich zu bin-
den. Dies schwächt die Verhandlungsposition der Er-
zeuger*innen, da sie ihre Ware nicht ohne Weiteres ei-
nem anderen Abnehmer verkaufen können. Schluss-
endlich sind auch die Konsument*innen durch ein sehr 
preisbewusstes Einkaufsverhalten an den niedrigen 
Lebensmittelpreisen beteiligt.  

Bei einer so komplexen Problemlage gibt es kein ein-
zelnes Politikinstrument, mit dem das Ziel der fairen Er-
zeuger*innenpreise erreicht werden könnte. Stattdes-
sen muss ein Politikmix implementiert werden, der an 
verschiedenen Punkten der Produktions-Handels-
Konsumkette ansetzt. 

Im Rahmen dieser Studie werden verschiedene Instru-
mente aus den Bereichen Information, freiwillige 
Selbstverpflichtung, ökonomische Instrumente und 
Ordnungsrecht vorgestellt, die dazu beitragen können, 
dass Landwirt*innen faire Erzeuger*innenpreise erzie-
len können.  

Hierfür werden zunächst die Rahmenbedingungen er-
läutert, in denen Lebensmittel derzeit produziert wer-
den. Hierzu gehört sowohl das Subventionssystem 
(Kapitel 1.1), als auch die Frage, welche Preisbestand-
teile bei welchen Akteuren in der Produktions-Han-
dels-Konsumkette anfallen (Kapitel 1.2). Anschließend 
wird dargestellt, warum die Erzeuger*innenpreise so 
niedrig sind (Kapitel 1.3). Darüber hinaus werden die 
Auswirkungen auf die Erzeuger*innen, Umwelt, Klima 
und Tierwohl benannt (Kapitel 1.4). 

Im zweiten Teil der Studie werden die Produktionskos-
ten für ausgewählte Produkte den Erzeuger*innen-
preisen gegenübergestellt (Kapitel 2). 

Den Kern des Papiers macht Kapitel 3 aus, in dem mög-
liche Instrumente zur Erzielung fairer Erzeuger*innen-
preise vorgestellt werden: 

 Information (Kapitel 3.1) 

 Freiwillige Selbstverpflichtung (Kapitel 3.2) 

 Ökonomische Instrumente (Kapitel 3.3) 

 Planungsrecht (Kapitel 3.4)  

 Ordnungsrecht (Kapitel 3.5) und 

 Sonstiges (Kapitel 3.6) 

Anschließend wird die Wirkung fairer Erzeuger*innen-
preise diskutiert (Kapitel 4) und in einem abschließen-
den Fazit (Kapitel 5) die Studienergebnisse zusam-
mengefasst. 
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1 Hintergrund 

„Niedrige Preise, existenzbedrohte Bauern – Wer ist 
schuld?“ 1  oder „Bauern blockieren Zentrallager von 
Aldi: Hunderte Bauern haben gegen die Niedrigpreise 
für Lebensmittel in Discountern demonstriert. Die bis-
lang vorgeschlagenen Maßnahmen reichen ihnen 
nicht“2. Diese und ähnliche Schlagzeilen kann man seit 
Jahren in den Medien lesen und hören. Das Problem 
der niedrigen Erzeuger*innenpreise, die zum Teil noch 
nicht einmal die Kosten der Lebensmittelprodu-
zent*innen decken und zu dem „Höfesterben“, also der 
Aufgabe besonders kleinerer Familienbetriebe maß-
geblich beitragen, ist immer wieder Thema im media-
len und politischen Diskurs und trotzdem ändert sich 
wenig. 

1.1 Rahmenbedingungen – Das 
Subventionssystem 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäi-
schen Union (EU) ist mit einem Subventionsvolumen 
von derzeit 58 Milliarden Euro jährlich der größte 
Haushaltsposten der EU. Die Subventionen sind auf 
zwei Säulen aufgeteilt. Die erste Säule, die etwa 80 
Prozent des Gesamtbudgets ausmacht, beinhaltet die 
Direktzahlungen an die Landwirt*innen sowie Markt-
maßnahmen zur Unterstützung bei Preisverfall (BMEL 
2019a). Die Direktzahlungen sind an die Größe der 
landwirtschaftlichen Fläche gekoppelt. Mit den finan-
ziellen Mitteln der zweiten Säule werden Förderpro-
gramme für die ländliche Entwicklung oder den ökolo-
gischen Landbau umgesetzt (BMEL 2019a). Für die 
Förderperiode von 2014 bis 2020 standen in Deutsch-
land 6,2 Milliarden Euro jährlich an EU-Mitteln für die 
erste Säule und 1,35 Milliarden Euro für die zweite 
Säule zur Verfügung. Die Förderrichtlinien der GAP 
werden alle sieben Jahre reformiert. Bis Sommer 2021 
liefen die Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Kom-
mission, EU-Parlament und den EU-Agrarminister*in-
nen für die nächste GAP-Reform, die am 1. Januar 2023 
in Kraft treten wird und die Verteilung der Mittel für die 
Förderperiode 2023-2027 bestimmt (EU Parlament 
2021). Im Juni 2021 hatte der Bundestag bereits drei 
Gesetze zur nationalen Ausgestaltung der GAP be-
schlossen. Diese hatten jedoch vorläufigen Charakter 
und konnten erst nach Ende der Trilog-Verhandlun-
gen und Einigung über den endgültigen europäischen 
Rechtsrahmen in Kraft treten.  

Wesentliche Punkte des nationalen Strategieplans 
sind:  

                                                                                       
 
1 Bayrischer Rundfunk (14.02.2021) https://www.br.de/nach-

richten/bayern/niedrige-preise-existenzbedrohte-

bauern-wer-ist-schuld,SOoue9g 

 Die Direktzahlungen sollen künftig nur noch an sol-
che Betriebe gezahlt werden, die bestimmte 
Grundanforderungen im Bereich des Umwelt- und 
Klimaschutzes erfüllen (das Prinzip der Konditiona-
lität). Mindestens drei Prozent der landwirtschaftli-
chen Fläche müssen brachliegen, ebenso gilt ein 
Verbot zur Umwandlung von Dauergrünland, Moo-
ren und Feuchtgebieten.  

 25 Prozent der Direktzahlungen werden an weitere 
„Öko-Regelungen“ (Eco-Schemes) gekoppelt; an 
den pestizidfreien Ackerbau oder die Anlegung 
und Pflege von Agroforsten zur Bindung von Treib-
hausgasemissionen. 

 Von den derzeitigen sechs sollen ab 2022 acht Pro-
zent der Finanzmittel der ersten Säule in die zweite 
Säule umgeschichtet werden. Ab 2026 soll dieser 
Anteil sogar 15 Prozent betragen.  

Mit diesen angestrebten Reformen bleibt die pau-
schale Flächenprämie, also die Bindung der Direktzah-
lungen an die Größe der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che, weiterhin erhalten. Damit wird Landbesitz stärker 
honoriert als Umwelt- und Klimaschutz. Umwelt- und 
Naturschutzverbände sowie die Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) oder der Deutsche 
Verband für Landschaftspflege (DVL) fordern daher 
schon länger eine schrittweise Abschaffung der pau-
schalen Flächenprämie, um dafür Umweltschutz- und 
Tierwohlmaßnahmen stärker belohnen zu können (top 
agrar 2019). Denn die Direktzahlungen sind vor allem 
zum Vorteil größerer landwirtschaftlicher Betriebe 
(Heinrich Böll Stiftung 2020). Das aktuelle Modell setzt 
zumindest aus Umweltperspektive die falschen An-
reize. So ist es finanziell vorteilhafter, die Anbaufläche 
zu vergrößern, als in Klima- und Umweltschutzmaß-
nahmen zu investieren.  

Da die Lebensmittelpreise in Deutschland jedoch 
teils so niedrig sind, dass Erzeuger*innen die Pro-
duktionskosten nicht decken können und keinen an-
gemessenen Stundenlohn für ihre Arbeit erhalten, 
sind viele Betriebe auf die EU-Agrarsubventionen 
angewiesen, um ihre Betriebskosten zu decken. So 
betrug der Anteil der Direktzahlungen am Einkommen 
deutscher Landwirt*innen im Jahr 2020 im Schnitt 42 
Prozent. Auf kleineren Höfen hingegen und bei Land-
wirt*innen mit Nebenerwerb kommen sogar 90 Pro-
zent des landwirtschaftlichen Einkommens aus Direkt-
zahlungen (BLE o. J.). 

Auch unter den Betriebsformen variiert der Anteil der 
Subventionen am Betriebseinkommen signifikant 
(siehe Abbildung 1). Während haupterwerbliche Gar-
tenbaubetriebe (unter anderem Anbau von Gemüse 

2 Zeit-Online (08.12.2020) https://www.zeit.de/wirt-

schaft/2020-12/protest-discounter-aldi-preispoli-

tik-lebensmittel-preisverfall 
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und Zierpflanzen) nur einen geringen Anteil ihres Ein-
kommens durch den Empfang von Subventionen er-
zielen (2,1 Prozent), liegt der Anteil bei Milchviehbe-
trieben bei 54,2 Prozent, bei Ackerbaubetrieben bei 56 
Prozent und bei Betrieben, die sich auf den Anbau von 
Futtermitteln spezialisiert haben, sogar bei 99,8 Pro-
zent (BMEL 2021a).  

Abbildung 1: Anteil der Subventionen bei 
Haupterwerbsbetrieben am 
Betriebseinkommen nach 
Betriebsform in Prozent 

 
Quelle: (BMEL 2021a) 

 

Ein Wegfall der Subventionen würde folglich die 
Existenz vieler, vor allem kleinerer Höfe, bedrohen. Bei 
der Implementierung der GAP-Subventionen wurde 
kein Abbaupfad mitkonzipiert, sodass eine langfristige 
Abhängigkeit nicht vermieden werden kann. Die 
Ausschüttungsbedingungen wurden in der 
Vergangenheit zwar angepasst (früher waren sie an die 
Menge der produzierten Güter gekoppelt, was 
Überproduktion honoriert und zu den berühmten 
Butterbergen und Milchseen führte; heute sind sie 
flächengebunden). An dem Grundprinzip, dass 

Landwirt*innen einen teils erheblichen Anteil ihres 
Einkommens über die Subventionen generieren und 
ihre Ware so sehr günstig, teils zu einem Preis 
unterhalb der Produktionskosten verkaufen können 
und aufgrund des Preisdrucks schlussendlich auch 
müssen, hat sich wenig geändert (Tangermann 2014). 
Die Forderung, mehr Umwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen zu realisieren und die 
Tierwohlstandards zu erhöhen, lösen bei den 
Bäuerinnen und Bauern daher zum Teil vehemente 
Proteste aus, da die Mehrkosten gerade kleine und 
mittlere Betriebe finanziell überlasten können. Eine 
Abschaffung der Subventionen ohne begleitende 
Maßnahmen zur Erzielung fairer Preise würde daher 
das „Aus“ für viele Betriebe bedeuten.   

Eine Umstrukturierung des Subventionssystems muss 
daher mit einer Preispolitik sowie einer Diversifizierung 
der Einnahmequellen flankiert werden, die es Land-
wirt*innen ermöglichen, von dem Verkauf ihrer Pro-
dukte zu leben. Das erstrebenswertere Ziel ist es daher, 
den Landwirt*innen Erzeuger*innenpreise zu zahlen, 
die ihre laufenden Betriebskosten decken, um der Ab-
hängigkeit von den Direktzahlungen entgegenzuwir-
ken. Zeitgleich könnte bei erfolgreicher Erzielung fairer 
Erzeuger*innenpreise die Honorierung von Umwelt-
systemdienstleistungen ausgebaut werden (siehe Ka-
pitel 4.5). 

1.2 Was kommt bei den 
Erzeuger*innen an? 

Mit veränderten Produktions-, Verarbeitungs-, Han-
dels- und Konsumgewohnheiten hat sich die Auftei-
lung der Erlöse auf die verschiedenen Produktions- 
und Vertriebsakteure deutlich verschoben. Ging im 
Jahr 1970 noch ein Großteil der Verkaufserlöse an die 
Landwirt*innen, war es im Jahr 2019 bei einigen Pro-
duktgruppen nur noch ein Bruchteil (siehe Abbildung 
2; Bundesinformationszentrum Landwirtschaft o. J.). 
Ein Großteil der Gewinnmarge wird bei den verarbei-
tenden Betrieben oder im Handel abgeschöpft.  
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Abbildung 2: Welcher Anteil der Verbraucherausgaben für Nahrungsmittel kommt bei den Landwirt*innen 
an? 

 Quelle: (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft o. J.) 

 

Am Beispiel der Milch wird in Abbildung 3 dargestellt, 
wie groß der Anteil des Verbraucher*innenpreises der 
verschiedenen beteiligten Akteure im Produktions- 
und Handelsprozess ist. Von den 78 Cent, zu denen im 
Jahr 2018 in Discountermärkten ein Liter Milch ver-
kauft wurde, waren 5,1 Cent Mehrwertsteuern. 13 Cent 
verblieben beim Handel, der damit unter anderem La-
gerung, Logistik, Handlingskosten, Kühlung und eine 
Gewinnmarge deckte. 1,8 Cent entfielen auf die Ent-
sorgungsgebühr für den Grünen Punkt sowie weitere 
8,5 Cent auf die Verpackung. Auch die Molkerei erhielt 
8,3 Cent, in denen unter anderem die Kosten für Ener-
gie, Wasser, Reinigungsmittel, Personal, Produktion 
und Abfüllanlage enthalten sind. Lager- und Logistik-
kosten für den Transport zwischen Molkerei und Ein-
zelhandel schlagen mit 2,5 Cent zu Buche, weitere 0,6 
Cent fallen für den Verwaltungsaufwand an. Der Trans-
port vom Hof zur Molkerei kostet etwa 1,4 Cent (Agrar-
Heute 2018).  
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Abbildung 3: Zusammensetzung des Milchpreises 

 
Quelle: (AgrarHeute 2018) 
 

Bleiben noch rund 36 Cent, die an die Erzeuger*innen 
fließen. In Kapitel 2.1 werden diesem Erzeuger*innen-
preis die Produktionskosten gegenübergestellt und 
aufgezeigt, dass dieser nicht kostendeckend ist.  

1.3 Gründe für niedrige 
Erzeuger*innenpreise 

Die Gründe für die niedrigen Erzeuger*innenpreise 
von Lebensmitteln sind vielfältig und unterscheiden 
sich teilweise zwischen verschiedenen Lebensmittel-
gruppen. Im Folgenden werden drei Hauptgründe be-
nannt und beschrieben: Die Produktionsmenge, die 
bei einigen Produkten deutlich über der inländischen 
Nachfrage liegt und so den Preis drückt, die Markt-
macht der wenigen Handelsketten bei hoher Super-

marktdichte und auch das sehr preisbewusste Ein-
kaufsverhalten der Konsument*innen, die gerne zu 
den günstigsten Angeboten greifen.  

1.3.1 Überproduktion 

Die Produktion von Lebensmitteln wurde in Deutsch-
land in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestei-
gert, beispielsweise im Fall von Fleisch: Lag die 
Schlachtmenge in Deutschland im Jahr 1995 noch bei 
knapp 5,51 Millionen Tonnen, waren es im Jahr 2020 
rund 8,5 Millionen Tonnen (BMEL 2021b; FÖS 2020). 
Die Nachfrage nahm hingegen im gleichen Zeitraum 
von 5,05 Millionen Tonnen auf 4,77 Millionen Tonnen 
leicht ab (BMEL 2021b; FÖS 2020). 

Abbildung 4: Schlachtmenge und Fleischkonsum 
im Vergleich 1995 zu 2020 (in 
Millionen Tonnen) 

 
Quelle: (BMEL 2021b; FÖS 2020) 
 

Bei Milch erhöhte sich die Menge der Milchanlieferung 
in Deutschland innerhalb von 20 Jahren um 20 Pro-
zent, nämlich von 27 Millionen Tonnen (2000) auf 32,6 
Millionen Tonnen (2020) (Statista 2020a; Statista 
2021a). Damit übersteigt die zur Verfügung stehende 
Milchmenge deutlich die inländische Nachfrage für 
Konsummilch und Milchwaren. Abbildung 5 zeigt den 
Selbstversorgungsgrad von Milch(waren) im Jahr 2019 
(das Jahr 2020 stellt aufgrund der Pandemie einen 
Sonderfall dar und eignet sich aufgrund des unge-
wöhnlichen Konsumverhaltens in dem Jahr nicht zur 
Analyse der Marktsituation). Wie aus der Abbildung er-
sichtlich wird, liegt der Selbstversorgungsgrad bei 
Milch sowie den meisten Milchprodukten deutlich 
über 100 Prozent (BMEL 2021b).  
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Abbildung 5: Selbstversorgungsgrad mit Milch und 
Milchprodukten in Deutschland im 
Jahr 2019 (in Prozent) 

 
Quelle: (BMEL 2021c) 
 

Bei der Produktionssteigerung wurde zum Teil darauf 
spekuliert, die Ware international vermarkten zu kön-
nen. So wurde das Ende der Milchquote als Chance 
propagiert und gehofft, die Milchproduktion in 
Deutschland deutlich steigern zu können (BMEL 
2021d; Europäisches Parlament 2015). Das nun vor-
handene Überangebot in Deutschland trägt jedoch 
dazu bei, dass die Milchpreise langfristig unterhalb der 
Produktionskosten liegen.  

Etwas anders stellt sich die Lage im Fall von Eiern dar. 
Die Menge der in Deutschland produzierten Eier nahm 
von 13,3 Milliarden Eiern (2012) auf 15,5 Milliarden Ei-

ern (2020) um 16,5 Prozent zu (BLE 2020). Im Gegen-
satz zu den anderen genannten Produkten liegt der Ei-
verbrauch über der Produktion, weswegen der Selbst-
versorgungsgrad bei nur 71,8 Prozent liegt und 
Deutschland auf Importe angewiesen ist (BMEL 
2021e). Dies trägt dazu bei, dass anders als bei Milch 
und Fleisch der Erzeuger*innenpreis wie in Kapitel 2.2 
dargestellt, weitestgehend kostendeckend ist. 

1.3.2 Marktmacht weniger Handelsketten und 
hohe Supermarktdichte 

In Deutschland liegt die Marktmacht des Lebensmit-
telhandels in der Hand von fünf Handelsketten. Auf 
Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Metro konzentrieren sich 
rund 90 Prozent des Marktes (Supermarktmacht.de 
o. J.). Diese sehr begrenzte Zahl von Akteuren gibt 
ihnen eine hohe Verhandlungsmacht gegenüber Pro-
duzent*innen und verarbeitender Industrie. Zeitgleich 
ist die Supermarktdichte in Deutschland sehr hoch. Mit 
336 Lebensmittelhandelsfilialen pro Millionen Einwoh-
ner*innen stehen den Konsument*innen hierzulande 
mehr Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung als in je-
dem anderen Land Europas (Statista 2019). Sind 
Kund*innen mit der Warenauswahl oder den Preisen 
eines Supermarktes unzufrieden, können sie in vielen 
Regionen ohne großen Aufwand oder Kosten ihre Ein-
käufe in einem anderen Supermarkt tätigen. Der 
dadurch entstehende Konkurrenzdruck befeuert den 
Preisdruck. 

1.3.3 Discounterkultur 

Die Menschen in Deutschland geben mit 10,8 Prozent 
im Vergleich zu vielen europäischen Nachbar*innen ei-
nen relativ geringen Anteil ihres Einkommens für Le-
bensmittel aus (Statista 2020b). Lediglich in Öster-
reich, Irland und Luxemburg ist der Anteil der Lebens-
mittelausgaben geringer (Eurostat 2020). 
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Abbildung 6: Ausgaben für Lebensmittel in Euro und Anteil der Ausgaben für Lebensmittel am 
Haushaltseinkommen im Jahr 2018 in Prozent  

 
Quelle: (Statista 2020b; Statista 2021b) 

 

Dies liegt unter anderem an den hohen Einkommen in 
Deutschland (Statista 2020c), aber auch an einer Dis-
counterkultur, die dazu führt, dass der Preis für viele 
Konsument*innen den ausschlaggebenden Faktor bei 
der Kaufentscheidung darstellt (Handelsblatt 2015; 
Leitow 2005).  

1.4 Auswirkungen auf die 
Produzent*innen, die Natur, 
das Klima und die 
Tierhaltungsbedingungen 

Niedrige Erzeuger*innenpreise gehen zu Lasten von 
Produzent*innen, Natur, Klima und Tierwohl. Diese 
Auswirkungen könnten durch faire Erzeuger*innen-
preise, die neben einem angemessenen Einkommen 
für Produzent*innen und ihre Angestellten, Investitio-
nen in Klima-, Umweltschutz und artgerechte Hal-
tungsformen ermöglichen, begrenzt werden. 

1.4.1 Auswirkungen auf die Landwirt*innen 

Die Gründe für das sogenannte „Höfesterben“ sind 
vielfältig. So findet derzeit ein Generationenwechsel 
statt, bei dem gerade die geburtenstarken Jahrgänge 
der 1950er und 60er Jahre in den Ruhestand gehen 
(AgrarHeute 2020). So waren 1999 nur rund 28 Pro-
zent der vollbeschäftigten Betriebsinhaber*innen 55 
Jahre alt oder älter; während es im Jahr 2016 fast 42 
Prozent waren (BMEL o. J.). In vielen Fällen ist die 
Nachfolge noch ungewiss oder nicht vorhanden. So 

gaben 2010 nur 40 Prozent der Betriebsinhaber*innen, 
die 65 Jahre oder älter waren, an, dass die Hofnach-
folge geregelt wäre (BMEL o. J.). Bei größeren Höfen 
ist dies häufiger der Fall. So besteht bei 52,6 Prozent 
der Betriebe mit einer Fläche von mehr als 100 Hektar 
ein Plan zur Übergabe, während dies bei kleinen Höfen 
mit einer landwirtschaftlichen Fläche von 5 bis 10 Hek-
tar nur bei 21,1 Prozent der Betriebe der Fall ist (BMEL 
o. J.). Wird keine Nachfolge gefunden, wird der Betrieb 
aufgegeben und die Flächen an andere Betriebe ver-
pachtet oder verkauft.  

Auch weitere Aspekte, wie der allgemeine Struktur-
wandel, ein Wandel der Ernährungsgewohnheiten  
oder Technisierung und Digitalisierung, spielen hier 
eine Rolle (AgrarHeute 2020). 

Doch auch der Preisdruck durch niedrige Erzeuger*in-
nenpreise ist nicht zu unterschätzen. So entwickelt sich 
der Personalbedarf mit zunehmender Betriebsfläche 
degressiv. Das heißt, dass pro Hektar weniger Arbeits-
kräfte benötigt werden, um sie zu bewirtschaften, da 
große Betriebe zum Beispiel durch den Einsatz von 
Maschinen effizienter arbeiten können. Tabelle 1 zeigt, 
wie viel Arbeitskräfte pro Hektar in einem kleinen Hof 
mit 7,5 Hektar Betriebsfläche eingesetzt werden und 
wie viele auf einem Betrieb mittlerer Größe mit 35 Hek-
tar. Verrechnet man die Basis-Prämie sowie den Zu-
schlag für kleinere und mittlere Betriebe, erhält der 
größere Hof 221,14 Euro GAP-Subvention pro Hektar 
und der kleinere Betrieb 224 Euro (BMEL 2019a; ei-
gene Berechnung). Diese leichte Besserstellung kann 
den personellen Mehraufwand jedoch nicht kompen-
sieren. 
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Tabelle 1: Arbeitskräfte pro Hektar bei einem Hof 
mit einer Betriebsfläche von 7,5 
Hektar im Vergleich zu 35 Hektar 

Beschäftigte 7,5 ha 35 ha 

Vollbeschäftigte Familien-
arbeitskräfte 

0,026 0,019 

Teilbeschäftigte Familien-
arbeitskräfte 

0,180 0,029 

Vollbeschäftigte familien-
fremde Arbeitskräfte 

0,012 0,004 

Nichtständige familien-
fremde Arbeitskräfte 

0,048 0,012 

(BMEL o. J.) 
 

Niedrige Erzeuger*innenpreise bedeuten daher ge-
rade für kleine Betriebe einen großen wirtschaftlichen 
Druck, da sie diese weniger gut durch die Subventions-
zahlungen kompensieren oder durch Effizienzmaß-
nahmen ausgleichen können. So tragen niedrige Er-
zeuger*innenpreise gemeinsam mit weiteren Faktoren 
dazu bei, dass sich die Zahl der Betriebe in den letzten 
zehn Jahren bereits um 35.600 verringerte und sich bis 

zum Jahre 2040 voraussichtlich mehr als halbieren 
wird (DZ Bank AG 2020). Von den derzeit 267.000 
landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland würden 
dann etwa 100.000 übrig bleiben (DZ Bank AG 2020). 
Abbildung 7 zeigt, dass besonders die Anzahl der Höfe 
kleiner und mittlerer Größe in den vergangenen Jahren 
deutlich abgenommen hat, während die Zahl der gro-
ßen Höfe mit einer Betriebsfläche von 100 Hektar und 
mehr im gleichen Zeitraum um bis zu 30 Prozent zu-
nahm (Destatis 2021a). Durch den Preisdruck sind im-
mer mehr Landwirt*innen darauf angewiesen, ihr Ein-
kommen aus außerlandwirtschaftlichen Aktivitäten zu 
generieren: Im Jahr 2020 gaben rund 50 Prozent der 
Betriebe an, Einnahmen aus zusätzlichen Aktivitäten 
auf dem Hof zu erzielen (Destatis 2021b). Hinzu kommt 
ein Trend zur kapitalintensiven und wirtschaftlich orga-
nisierten Landwirtschaft, der das Modell des bäuerli-
chen Familienbetriebs langfristig aus dem Markt drän-
gen könnte (DZ Bank AG 2020). Denn die Realisierung 
von Größenvorteilen ist eine Möglichkeit, auf den stei-
genden Kostendruck zu reagieren. So liegt die durch-
schnittliche Betriebsgröße in Deutschland inzwischen 
bei 63 Hektar; laut Statistischem Bundesamt war der 
landwirtschaftliche Durchschnittsbetrieb noch nie so 
groß (Statistisches Bundesamt 2021). 

Abbildung 7: Zu- und Abnahme der Anzahl der Betriebe nach Betriebsgröße (in Hektar) zwischen 2010 und 
2020 in Prozent 

Quelle: (Destatis 2021a; eigene Darstellung).

 

1.4.2 Auswirkungen auf Natur und Klima 

Der Agrarsektor in Deutschland verursacht laut Anga-
ben des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) jährlich rund 72 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalente (BMEL 2021f). Das sind etwa 7,6 Pro-
zent der deutschen Gesamtemissionen. Hauptsächli-
che Quellen dieser Emissionen sind Methan aus der 
Verdauung von Rindern sowie Lachgas aus dem Stick-
stoffeinsatz bei der Düngung und der aus der Tierhal-
tung anfallenden Gülle (Thünen-Institut 2019). Wäh-
rend es dem Landwirtschaftssektor lange Zeit gelang 

„unter dem Radar“ der Klimapolitik zu fliegen, zeichnet 
sich immer mehr ab, dass das 1,5 °C-Ziel (die Begren-

zung der Erderhitzung um maximal 1,5 °C im Vergleich 
zum vorindustriellen Niveau) ohne eine Agrar- und Er-
nährungswende nicht zu halten ist (Öko-Institut 2019). 
Aus diesem Grund werden strengere Umweltschutz-
richtlinien, eine Umstrukturierung des Subventions-
systems und eine Reduktion der Bestandsdichte ge-
rade in Regionen mit intensiver Nutztierhaltung disku-
tiert. Doch die Widerstände sind teils groß: Als im Sep-
tember 2019 das Agrarpaket der Bundesregierung vor-
gestellt wurde, in dem unter anderem eine Reduktion 
der Düngung zur Einhaltung der Nitrathöchstwerte 
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enthalten war sowie eine Reduktion von Pflanzen-
schutzmitteln und ein Verbot von Glyphosat ab 2023 
(BMU 2019), folgten darauf Proteste von Bäuerinnen 
und Bauern in ganz Deutschland (ZDF 2020).  

Die Proteste der Landwirt*innen richteten sich dabei 
nicht pauschal gegen Umweltschutzauflagen, sondern 
sollten verdeutlichen, dass die Landwirt*innen für die 
daraus entstehenden Kosten nicht allein aufkommen 
dürften. Denn aufgrund zu niedriger Erzeuger*innen-
preise würden die Mehrkosten zur Realisierung von 
Umweltschutz- und Tierwohlmaßnahmen Land-
wirt*innen finanziell überfordern und langfristig dazu 
beitragen, dass sich das „Höfesterben“ in Deutschland 
beschleunigt. Umweltschutzverbände wiesen auf den 
politischen Reformstau hin und unterstützen die Land-
wirt*innen in ihrer Forderung, die Kosten nicht allein 
tragen zu müssen.  

Fest steht: Das aktuelle Preisdumping belastet Um-
welt, Klima und Tierwohl, wenn entsprechende Maß-
nahmen nicht umgesetzt werden können. Durch den 
Verzicht auf synthetischen Dünger und chemische 
Pflanzenschutzmittel, wie es in ökologischen Betrie-
ben der Fall ist, könnten beispielsweise etwa 40 Pro-
zent weniger Energie pro Hektar eingesetzt werden 
und damit entsprechend weniger CO2 emittiert wer-
den (Ökolandbau 2018). 

1.4.3 Tierhaltungsbedingungen 

Zu niedrige Erzeuger*innenpreise wirken sich auch auf 
das Wohl der Nutztiere aus. Spaltböden, enge Kasten-
stände, Anbindehaltung oder wenig Beschäftigungs-
möglichkeiten gefährden die Gesundheit und das 
Wohl der Tiere. Doch Stallumbauten oder die Reduk-
tion von Tierbeständen, um mehr Platz zu schaffen, 
verursachen Kosten oder führen zu Mindereinnahmen, 
weshalb sich viele landwirtschaftliche Betriebe finanzi-
ell nicht in der Lage sehen, diese Investitionen ohne 
Unterstützung zu tätigen (FÖS 2020). Viele Land-
wirt*innen wären bereit, ihren Beitrag für mehr Tier-
wohl zu leisten, doch auch hier müssen die finanziellen 
Weichen gestellt werden. Laut einer Studie des Thü-
nen-Instituts würde ein Umbau der Nutztierhaltung in 
artgerechtere Haltungsformen zwischen drei und vier 
Milliarden Euro jährlich betragen (Thünen-Institut 
2021). Der Wissenschaftliche Beirat des BMEL geht so-
gar davon aus, dass jährlich rund fünf Milliarden Euro 
benötigt würden, um den Agrarsektor tierwohlgerecht 
umzubauen, Mehrkosten zu decken und Einkom-
menseinbußen aufgrund reduzierter Tierbestände zu 
kompensieren. Umgerechnet würden die Gesamtkos-
ten jedoch nur zu einem Kostenaufschlag von etwa 
fünf Cent pro Mahlzeit führen (Thünen-Institut 2021). 
Für Verbraucher*innen würde sich der finanzielle 
Mehraufwand dementsprechend in Grenzen halten. 
Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, auch als 
„Borchert Kommission“ bekannt, hat hierzu im Februar 

2020 Vorschläge für ein Umbauprogramm vorgestellt, 
welches auf breite Zustimmung stieß (siehe Kapitel 
3.3.1). 
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2 Faire Erzeuger*innenpreise 

Im Folgenden wird beispielhaft anhand der Produkte 
Milch, Eier und Hühnerfleisch dargestellt, welche Kos-
ten bei der Produktion von Lebensmitteln entstehen 
und wie hoch folglich faire Erzeuger*innenpreise sein 
müssten. Faire Erzeuger*innenpreise bedeuten im 
Rahmen dieser Studie, dass mit ihnen alle Produkti-
onskosten gedeckt werden und die Landwirt*innen 
sowie ihre Mitarbeiter*innen einen angemessenen 
Lohn für ihre Arbeit erhalten.  

Bei Milch wird die Vollkostenrechnung zur Veran-
schaulichung ausführlich dargestellt. Dies ist das Pro-
dukt, bei dem die Diskrepanz zwischen Erzeugungs-
kosten und Erzeuger*innenpreis in den letzten Jahren 
am gravierendsten war. Bei Eiern und Hühnerfleisch 
werden die einzelnen Kostenpunkte in Oberkatego-
rien zusammengefasst. Ergänzend wird dargestellt, 
welche Herausforderungen im Produktionsgartenbau 
bestehen, da sich hier die Problemlage aufgrund des 
höheren Personalaufwands etwas anders darstellt als 
im Ackerbau und der Nutztierhaltung.  

2.1 Milch 

Anhand einer Vollkostenauswertung aus dem Wirt-
schaftsjahr 2018/2019 der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen wird gezeigt, wie hoch der tatsächliche 
Erzeuger*innenpreis für das Produkt Milch ist. Das 
heißt, welcher Preis den Erzeuger*innen gezahlt wer-
den müsste, damit ihre Produktionskosten gedeckt 
sind. Im Falle der Milchproduktion ist der Erzeuger*in-
nenpreis der Preis, den die Molkereien an die Land-
wirt*innen entrichten. Dieser unterscheidet sich vom 
Verbraucher*innenpreis, welchen die Konsument*in-
nen im Handel für ihre Ware bezahlen und der etwa 
zweimal im Jahr zwischen den Molkereien und dem Le-
bensmitteleinzelhandel je nach Marktsituation ausge-
handelt wird (BR 2016a). Die Höhe des Erzeuger*in-
nenpreises wird vorrangig von der Nachfrage der Ver-
braucher*innen bestimmt. Darüber hinaus ist er aber 
auch von der Qualität der gelieferten Rohmilchmenge, 
der (regionalen) Wettbewerbssituation, politischen 
Entscheidungen und internationalen Handelsabkom-
men abhängig. So sind die Schwankungen der Milch-
preise der letzten Jahre vor allem auf die EU-Agrarpo-
litik zurückzuführen. Im Juni 2016 befand sich der 
Milchpreis mit nur 20 Cent je Kilo auf einem histori-
schen Tief (bpb 2016). Zukünftig ist darüber hinaus auf-
grund des stetigen Bevölkerungswachstums und ver-
änderter Ernährungsgewohnheiten in Entwicklungs- 
und Schwellenländern mit einem globalen Anstieg der 
Nachfrage nach Milch und Milchprodukten und damit 
noch stärkeren Schwankungen des Milchpreises zu 
rechnen.  

Der Erzeuger*innenpreis wird in Cent je Kilo berechnet 
und besteht aus einem Grundpreis, möglichen Zu-
schlägen für höhere Fett- und Eiweißgehalte und der 
Mehrwertsteuer. Dabei bezieht sich der Grundpreis auf 
einen Fettgehalt von 4 Prozent und einen Eiweißgeh-
alt von 3,4 Prozent (Deutscher Bundestag 2009). Die 
Vollkostenauswertung von 146 niedersächsischen Be-
trieben weist einen durchschnittlichen Erzeuger*in-
nenpreis im Wirtschaftsjahr 2018/2019 von brutto 
36,76 Cent je Kilo Milch aus (Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 2020). Dieser reicht nicht aus, um kos-
tendeckend wirtschaften zu können. Um neben den 
Produktionskosten auch weitere Investitionen in Tier-
wohl, Klima- und Umweltschutz decken zu können, 
fordern Interessenvertretungen wie der Bundesver-
band Deutscher Milchviehhalter einen Erzeuger*in-
nenpreis in Höhe von 50 Cent. Dieser liegt deutlich 
über dem von der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen errechneten Preis (siehe Kapitel 2.1). Mit ihm 
sollen aber darüber hinaus auch finanzielle Spielräume 
geschaffen werden, die es Produzent*innen ermögli-
chen, weniger zu arbeiten, um mehr Freizeit, aber auch 
Freiräume beispielsweise für zivilgesellschaftliches  
oder ehrenamtliches Engagement zu haben (BDM 
2019). Zur genauen Ermittlung des kostendeckenden 
Erzeuger*innenpreises muss jedoch zunächst auf die 
verschiedenen Kostenkomponenten der Milchpro-
duktion eingegangen werden.  

2.1.1 Kostenkomponenten der Milchproduktion 

Die in der Molkerei anfallenden Produktions-, Verpa-
ckungs- und Lagerkosten sowie die Kosten für Küh-
lung, Lagerung und Logistik im Lebensmitteleinzel-
handel sind nicht Teil der von den Erzeuger*innen zu 
tragenden Produktionskosten und bleiben dement-
sprechend bei der Ermittlung des fairen Erzeuger*in-
nenpreises unberücksichtigt (bpb 2016). 

Die Gesamtkosten der Milchproduktion lassen sich in 
folgende Kostengruppen unterteilen:  

1. Direktkosten: Die Direktkosten sind die Kos-
ten, die durch das Tier verursacht werden. Sie 
können je nach Region und Produktions-
standort erheblich variieren. Sie belaufen sich 
auf 31,92 Cent pro Kilo Milch und machen da-
mit 73 Prozent der Gesamtkosten aus (Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen 2020). 
Der größte Kostenblock sind die Futterkos-
ten, also die Kosten für das Grundfutter sowie 
das Zukauffutter. Zu den Direktkosten gehö-
ren darüber hinaus die Kosten für tierärztliche 
Versorgung, Besamung, Versicherung, Hei-
zung und Wasser. Da die Futterkosten vom 
Zukaufmarkt und den Witterungsbedingun-
gen abhängen, können Schwankungen bei 
den Direktkosten auftreten. In den vergange-
nen Wirtschaftsjahren (zwischen 2016 und 
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2019) hat sich beispielsweise der Preis für das 
Zukauffutter aufgrund der dürrebedingten 
Futterknappheit um etwa einen Cent pro Kilo 
erhöht (Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen 2020). Bei Futterknappheit reagieren die 
Landwirt*innen entweder mit einer Reduzie-
rung des Tierbestandes oder mit dem Zukauf 
von Futter. In beiden Fällen entstehen ihnen 
erhöhte Kosten.   

2. Arbeitserledigungskosten: Zu den Arbeits-
erledigungskosten gehören alle Kosten, die 
mit der Durchführung von Arbeitsvorgängen 
anfallen. Hierzu zählen die Lohnkosten für 
ständig beschäftigte Mitarbeiter*innen sowie 
Kosten für Aushilfskräfte, Teilzeitkräfte und 
Saisonarbeiter*innen (KTBL 2017). Ebenso 
fallen Kosten für die Miete und Unterhaltung 
der Maschinen an. Insgesamt betragen die 
Arbeitserledigungskosten 8,76 Cent je Kilo 
Milch und machen damit 20 Prozent der Ge-
samtkosten aus (Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 2020). 

3. Gebäudekosten: Die Gebäudekosten bein-
halten die Kosten für Gebäude, die speziell für 
einen Produktionsprozess gebraucht werden 
(KTBL 2017: 3). Sie betragen 2,24 Cent je Kilo 
Milch. Im Gegensatz zu den Direktkosten 
bleiben die Arbeitserledigungs- und Gebäu-
dekosten über die Jahre relativ konstant. 

4. Allgemeine Kosten (anteilige Gemeinkos-
ten): Alle Kosten, die nicht speziell einem 
Produktionsprozess zugeordnet werden kön-
nen, gehören zu den allgemeinen Kosten. Je 
Kilo Milch betragen diese 0,93 Cent.  

 

Summiert ergeben sich Gesamtkosten für die Milch-
produktion in Höhe von 43,90 Cent je Kilo Milch. Bei 
einem Milchpreis brutto von 36,76 Cent je Kilo Milch 
zuzüglich Verkaufserlösen aus Nebenprodukten und 
unter Berücksichtigung von Bestandsänderungen be-
tragen die Gesamtleistungen (also was die Land-
wirt*innen erhalten) 41,32 Cent je Kilo Milch (Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen 2020). Damit kann im 
Durchschnitt keine Vollkostendeckung erreicht wer-
den. Das kalkulatorische Betriebszweigergebnis, das 
heißt, die Differenz aus Leistungen und Kosten, be-
trägt -2,58 Cent je Kilo Milch (41,32-43,90= -2,58). Ein 
Viertel der Betriebe konnte sogar unter Lohnverzicht 
und Nullverzinsung kein positives kalkulatorisches Be-
triebszweigergebnis erreichen (Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen 2020: 6). Ein kostendeckender 
Erzeuger*innenpreis läge unter Berücksichtigung der 
gewählten kalkulatorischen Ansätze für Lohn und Zins 
und bei zusätzlichen Verkaufserlösen durch Neben-
produkte bei 39,34 Cent je Kilo und bei ausschließli-
chem Verkauf der Milch bei rund 44 Cent. Steigen 

die Futterkosten aufgrund Dürre- und Trockenperio-
den, wäre sogar ein noch höherer Erzeuger*innenpreis 
nötig, um kostendeckend zu wirtschaften.  

 

Tabelle 2: Produktionskosten von Milch in 
Deutschland 

Kostengruppe 
Kosten 

in 
ct/kg 

Anteil 
an 

Gesamt
-kosten 

Direktkosten 31,92 73%  

Tierzugänge  6,52  

Futtermittel Zukauf 10,53  

Tierarzt/Tierärztin 1,11  

Besamung 0,59  

Tierversicherungen  0,23  

Sonstige bezogene Leistungen 1,20  

Sonstiges Material für 
Tierproduktion 0,65  

Heizstoffe, Wasser  1,08  

Zinssatz für Tiervermögen 0,28  

Grundfutter 9,68  

Arbeitserledigungskosten 8,76 20%  

Löhne, Arbeitskosten  5,37  

Lohnarbeit, Maschinenmiete 0,15  

Treibstoffe, Öle, Fette 0,41  

Unterhaltung Maschinen und 
Geräte  0,71  

Unterhaltung 
Betriebsvorrichtungen 0,21  

AfA Maschinen u. 
Betriebsvorrichtungen 1,51  

Zinssatz für Maschinenvermögen  0,18  

Gebäudekosten 2,24 5%  

Unterhaltung Gebäude  0,49  

Lineare Absetzung für Abnutzung 
(AfA) Gebäude 1,16  

Zinssatz für Gebäudevermögen 0,44  

Allgemeine Kosten  0,93 2%  

Summe Kosten  43.90  

Summe Leistungen 41.32  

Differenz  -2,58  
Quelle: (Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2020) 

 

Die Deutsche Milcherzeugergemeinschaft Milch 
Board kommt zu vergleichbaren Ergebnissen. Dem-
nach schwankten die Milcherzeugungskosten von 
2014 bis 2020 im Jahresmittel zwischen 41,2 Cent und 
46,77 Cent, während der Milchauszahlungspreis die 
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Marke von 38,78 Cent (2014) im Jahresdurchschnitt 
nicht überschritt (Milch Board o. J.). 

2.2 Eier 

2008 hat das Thünen-Institut eine Vollkostenrech-
nung für die Eierproduktion erstellt. Im Folgenden 
werden die Werte inflationsbereinigt dargestellt. 

Je nach Haltungsform variieren die Kosten. Da sie den 
größten Anteil der in Deutschland verkauften Eier aus-
machen (Destatis 2021c), werden die Produktionskos-
ten für Eier aus Bodenhaltung ohne Freilauf herange-
zogen und folgende Kosten mit einbezogen: 

 Zu den Festkosten gehören das Gebäude, wobei 
von einer 20-jährigen Nutzungsdauer ausgegan-
gen wird, technische Anlagen, die zehn Jahre lang 
in Betrieb sind, Unterhalt, Wartung und Versiche-
rung sowie Zinsen für Kredite. 

 Arbeitskosten sowohl der Landwirt*innen als auch 
gegebenenfalls ihrer Mitarbeiter*innen 

 Futtermittel 

 Sonstige Kosten 

Tabelle 3: Produktionskosten für Eier vom Huhn in 
Cent pro Ei 

Kostengruppe Pro Ei Anteil an 
Gesamtkosten 

Festkosten 1,90 <18%  

Arbeitskosten 1,50 <14%  

Futter 4,70 <42%  

Sonstige Kosten  2,60 <24%  

Sortierung und 
Verpackung 0,30-1,90 3-15% 

Summe Kosten  11-12,60  

Erzeuger*innenpreis 12,25  

Differenz 1,25 bis -0,35  

Quelle: (Thünen-Institut 2008) 

 

Im Gegensatz zu Milch und Fleisch findet die Sortie-
rung und Verpackung nicht beim nächsten Verarbei-
tungsakteur (Schlachthof, Molkerei, verarbeitender 
Betrieb) statt, sondern auf dem Erzeuger*innenbe-
trieb. Diese können sich abhängig von der Vermark-
tungsform deutlich unterscheiden. Für die Sortierma-
schine und -arbeit werden 0,10-0,50 Cent veran-
schlagt, für die Verpackung 0,20-1,40 Cent. In der Di-
rektvermarktung kommen noch Kosten für die Ver-
kaufsarbeit, den Eiertransporter und den Hofladen 
hinzu. Somit liegen die gesamten Kosten bei mindes-
tens 11-14 Cent pro Ei.  

Die Erzeuger*innenpreise für Eier der Größe M aus Bo-
denhaltung liegen mit 12,25 Cent pro Ei (LKSH 2021) im 

unteren Bereich der Kostenspanne und sind somit ent-
weder knapp kostendeckend oder liegen unter den 
Produktionskosten.  

2.3 Hühnerfleisch 

Für Hühnerfleisch hat van Horne (2017) für das Jahr 
2013 eine Vollkostenrechnung vorgenommen. Hierbei 
werden die folgenden Posten einbezogen: 

 Zu den Festkosten gehören Kaufpreis für das 
Huhn, Kosten für den Stall, Verwertung des Wirt-
schaftsdüngers und sonstige allgemeine Kosten für 
Versicherungen, Buchhaltung, Beratung, Kommu-
nikation und Transport. 

 Futtermittel 

 Arbeitskosten 

 Zu den sonstigen Kosten gehören Heizen, Elektri-
zität, Abfall und die veterinäre Versorgung. 

 

Die Produktionskosten liegen demnach inflations-
bereinigt bei folgender Höhe: 

 

Tabelle 4: Produktionskosten in Cent pro Kilo 
Hühnerfleisch in Deutschland 

Kostengruppe Pro 
Kilo 

Anteil an 
Gesamtkosten 

Festkosten 23,40 25%  

Arbeitskosten 4,10 4%  

Futter 57,60 62%  

Sonstige Kosten  8,50 9%  

Summe Kosten  93,60  

Erzeuger*innenpreis 84,00  

Differenz -9,60  

Quelle (van Horne 2017) 
 

Die Erzeuger*innenpreise sanken 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr um 3 Cent auf 84 Cent pro Kilo Hühner-
fleisch (top agrar 2020). Sie decken somit nicht die 
Produktionskosten. 

2.4 Gartenbau 

Im Gartenbau (Anbau unter anderem von Obst, Ge-
müse, Zierpflanzen) stellt sich die Lage etwas anders 
dar. In diesem Bereich besteht im Vergleich zum 
Ackerbau oder der Nutztierhaltung ein größerer Be-
darf an zusätzlichen, teilweise nur saisonalen 
(Fremd-)Arbeitskräften, besonders während der Ern-
tezeit.  

Hier kommt bei dem Thema faire Erzeuger*innen-
preise eine weitere Komponente zum Tragen, die bei 

18



Faire Erzeuger*innenpreise  •  Seite 14 von 33 

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  •  Green Budget Germany 
 

der Produktion von tierischen Nahrungsmitteln weni-
ger gravierend ist: die gerechte Entlohnung von (tem-
porären) Arbeitskräften. Hier besonders die Saisonar-
beiter*innen, die für einige Wochen oder Monate im 
Jahr nach Deutschland kommen, meist um bei der 
Ernte zu helfen. In der Regel kommen rund 280.000 
Personen (Destatis 2021d), vorwiegend aus Osteuropa, 
nach Deutschland, um zum Beispiel beim Spargelste-
chen, der Erdbeerernte oder auch in Baumschulen 
temporär mitzuarbeiten. In der Landwirtschaft wurde 
im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen der 
Mindestlohn gestaffelt eingeführt, doch seit 2018 soll-
ten auch die landwirtschaftlichen Aushilfskräfte den 
Mindestlohn in Höhe von derzeit 9,50 Euro pro Stunde 
erhalten (Stand Juli 2021; der Mindestlohn wird regel-
mäßig angepasst). Dies wird jedoch teilweise umgan-
gen, indem beispielsweise Arbeitsstunden falsch abge-
rechnet oder hohe Pauschalen für Unterkunft und Ver-
pflegung vom Lohn abgezogen werden. Darüber hin-
aus sind die meisten Erntehelfer*innen nicht sozialver-
sicherungspflichtig angestellt, wodurch den Arbeitge-
ber*innen deutlich niedrigere Lohnkosten entstehen, 
die Mitarbeiter*innen jedoch auch schlechter abgesi-
chert sind und keine Rentenansprüche aufbauen, ob-
wohl sie teils über Jahre temporär in Deutschland tätig 
sind (DGB 2021; SWR 2021; ZDF 2021). Auch die Un-
terbringung ist nicht bei allen Betrieben angemessen. 
Gerade im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde dies 
offensichtlich. 

Die Sprachbarriere und die Unkenntnis ihrer Rechte 
verhindern, dass die temporären Mitarbeiter*innen 
ihre Interessen gegenüber den Arbeitgeber*innen 
durchsetzen. Mediale Aufmerksamkeit und das Enga-
gement von sozialpolitischen Akteur*innen und Ge-
werkschaften hat in der Vergangenheit die öffentliche 
Aufmerksamkeit zum Teil auf die Problematik gelenkt. 
Die Antwort auf die Frage, wie eine Einpreisung ange-
messener Entlohnung und Unterbringung in faire Er-
zeuger*innenpreise erfolgen muss, steht bisher noch 
aus.  

Im Zusammenhang mit gartenbaulichen Produkten 
wird im Vergleich zu tierischen Produkten seltener 
über die Erzeuger*innenpreise diskutiert. Meist wer-
den lediglich die Auswirkungen von zum Beispiel Wet-
terereignissen wie Trockenheit, Starkregen oder Stür-
men auf die Angebotsmenge und folglich den Preis 
thematisiert. Ob diese Preise aber ausreichend sind, 
um den Produzent*innen und ihren Mitarbeiter*innen 
ein angemessenes Einkommen zu generieren, alle 
Kosten zu decken oder auch Investitionen in moderne 
Landmaschinen, Umwelt- und Klimaschutz zu tätigen, 
ist selten Teil des Diskurses. 

Auch die Interessenvertretungsorganisationen lob-
byieren im Gegensatz zu ihren Kolleg*innen der Nutz-
tierhaltung weniger für faire Erzeuger*innenpreise.  

Zu gartenbaulichen Produkten sind keine mit den tieri-
schen Produkten vergleichbaren Vollkostenrechnun-
gen bekannt. Aus diesem Grund muss hier auf eine rein 
qualitative Beschreibung zurückgegriffen werden, der 
auch in diesem Lebensmittelsegment bestehenden 
Disparitäten zwischen Produktionskosten und Erzeu-
ger*innenpreisen.  

Ohne die Kosten hierfür zu quantifizieren, benennt der 
Rheinische Landwirtschafts-Verlag auf seiner Home-
page „Spargel & Erdbeer Profi“ eine Vielzahl an Kosten-
punkten in der Spargelproduktion, die im Zuge der 
Vorbereitung der Felder, deren Bewirtschaftung, Ernte 
sowie Waschen, Transportieren und Kühlen der Ware 
entstehen (Spargel & Erdbeer Profi 2019). Der Umfang 
des Arbeitsaufwands und Materialeinsatzes wird dem-
nach nicht immer korrekt abgeschätzt, weswegen 
„allzu oft keine kostendeckenden Preise beim Spargel-
verkauf erzielt“ würden (ibidem). Wie häufig dies vor-
kommt und wie groß die Differenz zwischen Produkti-
onskosten und Erzeuger*innenpreisen ausfällt, wird je-
doch nicht weiter beziffert.  

In der ZDF-Dokumentation „Erntehelfer – Unsichtbar 
und ausgebeutet“ wird unter anderem ein niedersäch-
sischer Landwirt porträtiert, der seinen Erntehelfer*in-
nen vorbildliche Arbeits- und Wohnbedingungen bie-
tet. Unter den erschwerten Corona-Bedingungen mit 
zusätzlichen Unterkünften und weiteren Schutzmaß-
nahmen musste er, um wirtschaftlich zu arbeiten, in der 
Direktvermarktung 12 Euro pro Kilo Spargel verlangen. 
Bei einem Verkauf über den Handel erzielt er bei einem 
Verkaufspreis von 10 Euro eine Gewinnmarge von etwa 
50 Cent pro Kilo (ZDF 2021). Ein Konkurrent, der we-
gen Ausbeutung seiner Saisonarbeitskräfte in der Kritik 
steht und der aufgrund des Besitzes großer Landflä-
chen eine große Summe an Agrarsubventionen erhält, 
wirbt hingegen mit einem Endverbraucher*innenpreis 
von 5 Euro pro Kilo. Man kann folglich davon ausgehen, 
dass dies weit unter einem fairen Erzeuger*innenpreis 
liegt, der alle Kosten deckt und eine angemessene Ent-
lohnung aller beteiligten Arbeitskräfte garantiert.  

Diese eher anekdotischen Beispiele für Erzeuger*in-
nenpreise, die unterhalb der Produktionskosten liegen, 
sind bisher nur Indikatoren dafür, dass auch in der gar-
tenbaulichen Produktion faire Erzeuger*innenpreise 
nicht bei allen Produkten und in allen Vermarktungs-
formen erzielt werden. Eine mit den tierischen Produk-
ten vergleichbare Vollkostenrechnung für verschie-
dene gartenbauliche Produkte wäre hier sehr erstre-
benswert. Dies sollte eigentlich auch im Interesse der 
Branchenorganisationen sein, um von der Politik Maß-
nahmen, die über die Verfügbarkeit von günstigen Ar-
beitskräften hinausgehen, einzufordern.  

Denn auch hier ist der Druck auf die Produzent*innen 
von Obst und Gemüse hoch. Auch sie bekommen die 
Marktmacht der wenigen Handelskonzerne zu spüren, 
die hohe Anforderungen an Qualität und Optik der 
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Produkte stellen und den Preis drücken. Zeitgleich ist 
der Selbstversorgungsgrad bei gartenbaulichen Pro-
dukten sehr gering. Lediglich 35,7 Prozent des in 
Deutschland konsumierten Gemüses und 22,4 Prozent 
des Obstes werden im Inland produziert (BMEL 2019b), 
der weitere Bedarf wird importiert.  

Diese Konkurrenzsituation erschwert das Aushandeln 
höherer Erzeuger*innenpreise: 

„[…] Dies bezieht sich auf steigende Produktionskos-
ten, die bislang nicht durch entsprechende Mehrerlöse 
gedeckt werden können. Die Verhandlungsposition 
gegenüber dem stark konzentrierten Lebensmittelein-
zelhandel wird als sehr schwach eingeschätzt, und so-
mit keine Möglichkeiten gesehen, höhere Verkaufs-
preise durchzusetzen. Trotz aktueller Trends zur regio-
nalen Vermarktung von Obst und Gemüse wird der 
Druck durch Importe aus europäischen Nachbarlän-
dern als hoch eingeschätzt und die Zahlungsbereit-
schaft für heimische Produkte gering“ (Thünen-Insti-
tut 2016).  
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3 Realisierung fairer 
Erzeuger*innenpreise 

In der Umweltpolitik stehen fünf Instrumentengrup-
pen zur Verfügung, um Nachhaltigkeit in Produktion 
und Konsum anzuregen oder zu erzwingen. Auch in 
anderen Politikfeldern ist dieser „Werkzeugkasten“ an-
wendbar.  

Abbildung 8: Politikinstrumente in der 
Reihenfolge ihrer Wirksamkeit 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Instrumente sind nach aufsteigendem Wirkungs-
grad aufgelistet. Während die Wirkung von Informati-
onen gering ist, ist ihre Implementierung in der Regel 
vergleichsweise leicht, da sie wenig Kosten verursa-
chen und Freiheitsrechte kaum einschränken. Auf der 
anderen Seite des Spektrums, beim Ordnungsrecht, 
also bei klaren Ge- und Verboten, ist die Wirkung sehr 
groß, der politische Widerstand jedoch auch. Deswe-
gen wird diese Instrumentengruppe in der Regel nur 
herangezogen, wenn die anderen Maßnahmen nicht 
ausreichen, um ein Problem zu adressieren (ausführli-
che Beschreibung des Instrumentenkoffers in FÖS 
2021). 

Aufgrund der großen Komplexität der Ursachen für die 
niedrigen Erzeuger*innenpreise muss auch deren Lö-
sung an mehreren Stellschrauben ansetzen. Im Fol-
genden werden daher verschiedene Instrumente be-
nannt und diskutiert, die einzelne Teilaspekte der 
Problematik adressieren und gebündelt in einem Po-
licy-Mix zur Erzielung fairer Erzeuger*innenpreise füh-
ren können.  

3.1 Information 

Von Verbraucher*innen wird beim Lebensmittelkauf 
ein großes Maß an Verantwortung verlangt, zeitgleich 
werden ihnen selten die nötigen Informationen zu-
gänglich gemacht, um mit überschaubarem Aufwand 
eine informierte Kaufentscheidung zu treffen.  

Die Konsument*innen sollen den Zucker-, Fett- und 
Salzgehalt, die Klima- und Umweltfolgen, die Hal-

tungs- und Produktionsbedingungen und die Vergü-
tung der Produzent*innen beachten. Doch die Anga-
ben auf der Verpackung machen informierten Konsum 
schwer. Bilder von glücklichen Kühen auf grünen Alm-
wiesen auf Produkten, in denen die Milch von Kühen 
aus Anbindehaltung verarbeitet wird, Nährwertanga-
ben in nicht nachvollziehbaren Portionsgrößen und 
keine Möglichkeit nachzuvollziehen, ob der*die Pro-
duzent*in für das Kilo Milch 32 Cent oder einen kosten-
deckenden Preis erhalten hat. Diese Umstände ma-
chen es quasi unmöglich, ohne aufwendige Recher-
chen die Wahl für ein nachhaltiges und faires Produkt 
zu treffen.  

Vorstellbar wäre daher die Einführung eines Fair-Sie-
gels für Agrarprodukte in Deutschland. Privatwirt-
schaftliche beziehungsweise zivilgesellschaftliche Ak-
teure haben bereits Fair-Siegel für Produkte aus sich 
entwickelnden und Schwellenländern etabliert. Hier 
variieren jedoch die Vergabekriterien deutlich, sodass 
die Vielzahl an Kennzeichnungen nicht unbedingt zu 
informierten Konsumentscheidungen beiträgt (Kantar 
Emnid 2016; Verbraucherzentrale 2019). Am bekann-
testen ist das Fair-Trade-Siegel. Für Waren aus der EU 
wurde aber bisher kein Kriterienkatalog entwickelt, der 
faire Erzeuger*innenbedingungen kennzeichnet (Wis-
senschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim BMEL 2015).  

Darüber hinaus ist der Begriff „fair” oder „fairer Handel” 
im Gegensatz zu „Bio” nicht rechtlich geschützt, sodass 
sich bis jetzt kein einheitliches, staatlich legitimiertes 
Zeichen für fair erzeugte und gehandelte Produkte 
und gesetzliche Vorgaben entwickeln konnte.  

Im Allgemeinen gilt die Einführung informatorischer 
Instrumente als vergleichsweise leicht, da der Wider-
stand gegen die Maßnahme und die Kosten in der Re-
gel gering sind. Im Bereich der Agrar- und Ernährungs-
politik scheint diese Regel jedoch ihre Grenzen zu fin-
den. Seit mehreren Jahren wird um die Einführung ei-
nes sogenannten „Nutri-Scores“ gestritten, der auf ei-
nen Blick die Nährwertzusammensetzung und deren 
Gesundheitswirkung erkennbar machen soll. Einige 
Lebensmittelproduzenten und -händler kennzeichnen 
ihre Produkte mittlerweile auf freiwilliger Basis, eine 
verpflichtende Regelung ist jedoch noch immer nicht 
implementiert (Stand Juli 2021). Ähnliches gilt für die 
Kennzeichnung der Haltungsbedingungen für Fleisch 
und Fleischwaren. In der 19. Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages, die sich während der Entste-
hung dieser Studie ihrem Ende nähert, sollte eigentlich 
ein Tierwohllabel eingeführt werden. Dieses Vorhaben 
scheiterte unter anderem an den Uneinigkeiten zwi-
schen den Koalitionspartnern, ob eine solche Kenn-
zeichnung freiwillig oder verpflichtend sein sollte. Das 
Tierwohllabel wäre auch eine Grundvoraussetzung für 
die Einführung einer Tierwohlabgabe nach dem Kon-
zept des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung (be-
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kannt als „Borchert Kommission“), da neben der Tier-
wohlförderung auch eine Preiskomponente die Mehr-
kosten für höhere Haltungsstandards finanzieren soll 
(Thünen-Institut 2021).  

Einige Akteure im Handel haben auch bei der Nachhal-
tigkeitskennzeichnung die Initiative ergriffen. Bereits 
seit einigen Jahren kennzeichnet Rewe Produkte aus 
der Region, Lidl führt derzeit einen Nachhaltigkeits-
Score ein. Diese freiwilligen Maßnahmen sind zwar ein 
erster guter Schritt, solange es keine gesetzlichen Vor-
gaben gibt. Sie tragen aber auch zu einer Kennzei-
chenvielfalt bei, die immer schwerer zu durchblicken 
ist.  

Neben Kennzeichnungen gehören auch Informations-
kampagnen, zum Beispiel in Form von Plakatwerbung, 
Veranstaltungen und Gastbeiträgen zu den informato-
rischen Instrumenten. Auch Bildungsangebote sind 
der Instrumentengruppe „Information“ zuzurechnen. 

Die Wirkung von informatorischen Instrumenten ist je-
doch leider begrenzt. Das Wissen über Produktionsbe-
dingungen oder die Auswirkungen von Konsum führen 
nicht zwangsläufig zu Verhaltensänderungen (FÖS 
2021). So ist das Konsum- und Ernährungsverhalten 
unter anderem an Gewohnheiten, Tradition, Verfüg-
barkeit und die zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel geknüpft. Kurzfristig lässt es sich daher nur sel-
ten allein durch die Bereitstellung von Informationsan-
geboten verändern. Dennoch sind Informationen ein 
wichtiges Instrument im politischen Werkzeugkoffer. 
Sie leisten einen elementaren Beitrag zur Akzeptanz 
der anderen Instrumentengruppen. Nur wenn Konsu-
ment*innen nachvollziehen können, warum Lebens-
mittel teurer werden oder sich das Angebot im Handel 
verändert, besteht die Möglichkeit, dass sich kein Wi-
derstand gegen die politische Intervention bildet.  

3.2 Freiwillige Selbstverpflichtung 

Die freiwillige Selbstverpflichtung ist ein relativ selten 
gewähltes politisches Instrument. In ihm verpflichten 
sich Unternehmen, Maßnahmen zu ergreifen, die 
oberhalb des gesetzlichen Mindeststandards liegen. 
So hat sich zum Beispiel die Papierindustrie verpflich-
tet, die Recyclingquote von grafischen Papierproduk-
ten zu erhöhen (Deutscher Bundestag 2016a) oder 
Handelsketten haben sich darauf geeinigt, Plastiktra-
getaschen mit einem Preis zu belegen, um deren Ver-
brauch zu reduzieren (Deutscher Bundestag 2016a). 
Im Landwirtschaftssektor verpflichteten sich 2013 die 
Halter*innen von Mastputen zur Einhaltung der „Bun-
deseinheitlichen Eckwerte für eine freiwillige Verein-
barung zur Haltung von Mastputen“, die unter ande-
rem Nachweise zur Sachkunde der Tierhalter*innen 
und -betreuer*innen einfordert, Maßnahmen und Kri-
terien zur Pflege der Tiere festhält und die Anforderun-
gen an die Versorgungseinrichtungen (zum Beispiel 

Fütterungs- und Tränkvorrichtungen), aber auch Be-
leuchtung, Bestandsdichte und Belüftung stellt (Ver-
band Deutscher Putenerzeuger 2013). Befürworter*in-
nen dieses Instrumentes sprechen sich dafür aus, da 
laut ihnen hierdurch in Bereichen, in denen noch kein 
gesellschaftlicher oder politischer Konsens zur Festle-
gung gesetzlicher Regulierungen bestünde, die Mög-
lichkeit geschaffen wird, durch Freiwilligkeit Standards 
zu setzen, sich von der Konkurrenz abzuheben und so 
auch andere Akteur*innen zu nachhaltigerem Verhal-
ten zu zwingen (Clausen/Zundel 1995). Kritiker*innen 
hingegen bemängeln, dass es sich hierbei um die Be-
mühung handelt, strengere Reglementierungen, zum 
Beispiel durch ökonomische Instrumente, Planungs- 
oder Ordnungsrecht zu verhindern, da es bei freiwilli-
gen Selbstverpflichtungen keine Sanktionsmechanis-
men gibt, wenn die gesteckten Ziele nicht eingehalten 
werden.  

Im Kontext dieser Studie wäre ein möglicher Schritt zu 
fairen Erzeuger*innenpreisen die Selbstverpflichtung 
des Handels, Agrarprodukte nicht mehr unter Wert zu 
verkaufen, sondern Preise zu verlangen, die eine ange-
messene Bezahlung der landwirtschaftlichen Erzeu-
ger*innen ermöglichen. Aufgrund der begrenzten Zahl 
an Marktakteuren im Lebensmittelhandel besteht hier 
hypothetisch ein großes Potenzial. Jedoch wird die 
Nicht-Einhaltung freiwilliger Selbstverpflichtungen 
nicht sanktioniert und so können anfängliche Preiser-
höhungen zurückgenommen werden, wenn die öf-
fentliche Aufmerksamkeit nicht mehr auf dem Thema 
liegt. In jüngster Vergangenheit erregten Landwirt*in-
nen mit den Blockaden von Zufahrten zu Discounter-
märkten und -lagern öffentliche Aufmerksamkeit. In-
folgedessen signalisierten einige die Bereitschaft, über 
ihre Preispolitik bei Agrargütern zu sprechen.  

Im Juni 2021 haben sich die Discounter Aldi und Lidl 
freiwillig bereit erklärt, die niedrigsten Haltungsformen 
bei Frischfleisch in den kommenden Jahren aus ihrem 
Sortiment zu nehmen. So plant Aldi, ab 2025 auf die 
Haltungsform 1 zu verzichten und ab 2030 ausschließ-
lich Frischfleisch aus der Haltungsform 3 (Außenklima-
haltung) und 4 (Biolandwirtschaft) zu vertreiben (top 
agrar 2021). Ob sich dies positiv oder sogar negativ auf 
die Einnahmenstruktur der Produzent*innen auswirkt, 
ist derzeit noch nicht abzusehen.  

Wie einleitend beschrieben, ist die Supermarktdichte 
in Deutschland außergewöhnlich hoch, weswegen der 
Lebensmittelhandel versucht, mit günstigen Preisen, 
Sonderangeboten oder anderen Aktionen Kund*innen 
an sich zu binden. Besonders Fleisch und Fleischwaren 
werden hier gerne als Lockangebot genutzt. Einzelne 
Märkte werden in dieser Konkurrenzsituation die 
Preise nicht deutlich anheben, ohne sich einer gemein-
schaftlichen Initiative sicher zu sein. Zeitgleich ist die 
Marktmacht im Lebensmittelhandel auf wenige Ak-
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teure konzentriert. Für eine freiwillige Selbstverpflich-
tung der Branche müssten somit nur wenige Handels-
ketten eingebunden werden. In einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung, Agrarprodukte nicht mehr unter-
halb der Produktionskosten zu verkaufen, steckt daher 
ein gewisses Potenzial. Hierbei muss bedacht werden, 
dass dies nicht in Form von Preisabsprachen erfolgen 
darf, um nicht gegen das Kartellrecht zu verstoßen. 
Eine Selbstverpflichtung, Erzeuger*innen fair und kos-
tendeckend zu entlohnen, ist juristisch aber nicht an-
fechtbar.  

3.3 Ökonomische Instrumente 

Zu den ökonomischen Instrumenten gehören in erster 
Linie Steuern, Abgaben, Zertifikate-Handel und Sub-
ventionen. Sie können verschiedene Ziele verfolgen 
(zum Beispiel die Akquise von Steuereinnahmen, das 
Erzielen einer Lenkungswirkung, die Internalisierung 
externer Kosten, die Förderung neuer Technologien  
oder auch die Stärkung bestimmter Wirtschafts-
zweige). Im Agrarsektor spielen bisher in erster Linie 
die GAP-Subventionen sowie der reduzierte Mehr-
wertsteuersatz auf die meisten Lebensmittel als öko-
nomische Instrumente eine tragende Rolle (zu den 
GAP-Subventionen siehe Kapitel 1.1). Doch mit den 
sich ändernden Anforderungen an die Landwirtschaft 
nehmen auch die Forderungen nach dem Einsatz in-
novativerer ökonomischer Instrumente zu. Hierbei fin-
den zum einen Instrumente Erwähnung, die beispiels-
weise zu der Einpreisung der Klimafolgekosten beitra-
gen und Anreize zur Reduktion des Fleisch- und Milch-
warenkonsums und von deren Produktion setzen sol-
len (FÖS 2018; FÖS 2020). Auf der anderen Seite wer-
den Instrumente diskutiert, die dazu beitragen können, 
dass zusätzliche Finanzmittel in den Sektor fließen, der 
zum Beispiel Investitionen in Tierwohlmaßnahmen er-
möglicht: 

Die Forderung nach mehr Tierwohl und artgerechter 
Haltung in der Landwirtschaft wird größer und erlangt 
wiederholt mediale Aufmerksamkeit. Bei den aktuell 
niedrigen Erzeuger*innenpreisen würden die Mehr-
kosten für Stallumbauten und die Mindereinnahmen 
durch eine Reduktion des Tierbestandes jedoch viele 
Landwirt*innen finanziell überfordern. Zudem sind die 
Verbraucher*innen oftmals nicht bereit, die höheren 
Kosten für tierische Produkte in Kauf zu nehmen. Öko-
nomische Instrumente haben das Potenzial, zu höhe-
ren, kostendeckenden Erzeuger*innenpreisen und 

                                                                                       
 
3 Eine Sonderabgabe dürfte zweckgebunden erhoben wer-

den und somit 1:1 zum Beispiel über einen Investiti-

onsfonds an Landwirt*innen ausgezahlt werden; die 

Mehrwertsteuer fließt hingegen in den allgemeinen 

Haushalt, kann aber indirekt, zum Beispiel, indem der 

zeitgleich zur Realisierung höherer Tierwohl- und Um-
weltstandards beizutragen. Vielmals wird eine Tier-
wohlabgabe vorgeschlagen, durch die Stallumbauten 
finanziert und die Landwirt*innen entlastet werden 
könnten. Alternativ dazu existiert die Idee einer Um-
lage für die Landwirtschaft ähnlich der EEG-Umlage.  

3.3.1 Tierwohlabgabe 

Derzeit wird viel über eine Tierwohlabgabe diskutiert. 
In der Nutztierhaltung besteht ein hoher Bedarf an In-
vestitionen in Tierwohlmaßnahmen, die besonders von 
kleinen Betrieben aus eigener finanzieller Kraft nicht 
gestemmt werden können. Die berechnete Höhe die-
ses Investitionsbedarfs schwankt. Während das Kom-
petenznetzwerk Nutztierhaltung (auch bekannt als 
„Borchert-Kommission“) einen jährlichen Bedarf in 
Höhe von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2025, stetig an-
wachsend auf 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2040 erwar-
tet (BMEL 2020a), geht der Wissenschaftliche Beirat 
des BMEL von einem Investitionsvolumen in Höhe von 
2,9 bis 4,6 Milliarden Euro aus (Wissenschaftlicher Bei-
rat Agrarpolitik beim BMEL 2015). Um das nötige Geld 
für diese Investitionen in den Sektor zu lenken, plädie-
ren einige Akteure daher für eine Tierwohlabgabe auf 
Fleisch- und Milchwaren. Die Erhebung kann auf ver-
schiedenen Wegen erfolgen. Am wahrscheinlichsten 
wirkt derzeit eine Sonderabgabe von wenigen Cent pro 
Kilo Fleisch- oder Milchprodukt oder die Nutzung von 
Steuermehreinnahmen bei einer Angleichung des 
Mehrwertsteuersatzes auf Fleisch- und Milchprodukte 
auf den Regelsteuersatz in Höhe von 19 Prozent 3 . 
Durch sie würde zumindest ein Teilaspekt der Erzeu-
ger*innenkosten, der heute noch unzureichend einge-
preist ist, erhoben werden.  

In den Vorschlägen des Kompetenznetzwerks Nutz-
tierhaltung werden ökonomische Instrumente mit In-
formation und Ordnungsrecht verknüpft. Vorausset-
zung ist die Einführung von staatlich definierten Tier-
wohlstufen, mit denen Fleisch und Fleischwaren zu-
nächst freiwillig und später verpflichtend gekenn-
zeichnet werden. Diese sollen Konsument*innen anre-
gen, sich für Ware von Tieren aus artgerechterer Hal-
tung zu entscheiden und höhere Preise dafür zu zah-
len. Ergänzt wird diese informatorische Maßnahme 
durch die Erhebung einer Tierwohlabgabe, welche auf 
Fleisch und Fleischwaren, Milch und Milchprodukte 
sowie Eier erhoben wird. Die dadurch eingenommenen 
Mittel werden verwendet, um Landwirt*innen, die Tier-
wohlmaßnahmen ergreifen (zum Beispiel den Um-  

Anteil vom Bundeshaushalt des BMEL (Einzelplan 

10) erhöht wird, für Tierwohlförderung verwendet 

werden. 
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oder Neubau von Ställen), finanziell zu unterstützen. 
Langfristig sollen die untersten Haltungsstufen verbo-
ten werden, sodass nach einer Phase der Freiwilligkeit 
die Verpflichtung für steigende Tierwohlstandards er-
folgt (BMEL 2020a).  

Die auf den Verkaufspreis aufgeschlagene Tierwohlab-
gabe wird primär die Investitionskosten decken. Lang-
fristig steigende Fixkosten (zum Beispiel einen höhe-
ren Personalaufwand) oder Mindereinnahmen bei re-
duzierten Tierbeständen, wenn den Tieren auf gleich-
bleibender Fläche mehr Platz pro Tier gewährt wird, 
werden durch dieses Abgabekonzept nur teilweise ge-
deckt. Die Verbraucher*innen müssen darüber hinaus 
bewusst durch die Kennzeichnung zu den Produkten 
der höheren Haltungsstufen greifen und die Bereit-
schaft mitbringen, für Produkte höherer Qualität auch 
höhere Preise zu zahlen.  

 

3.3.2  EEG-Umlage für Agrarprodukte 

Die oben beschriebene Tierwohlabgabe nach dem 
Konzept des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung 
geht davon aus, dass neben der „Anschubfinanzie-
rung“ von zum Beispiel Stallumbauten die Kennzeich-
nung zu steigenden Erzeuger*innenpreisen führen 
wird. Grund hierfür ist, dass die Konsument*innen 
durch die transparenten Haltungsklassen bereit sein 
werden, für Waren aus artgerechter Haltung einen hö-
heren Preis zu zahlen (Thünen-Institut 2021). Als Alter-
native könnte eine Tierwohlabgabe ähnlich wie die 
EEG-Umlage konzipiert werden. Grundidee ist hier die 
Übertragung des Konzeptes des Erneuerbaren Ener-
gien Gesetzes (EEG) auf die Landwirtschaft und die 
Entwicklung eines Nachhaltigen Lebensmittelgeset-
zes (NLG). Das EEG, das im Jahr 2000 eingeführt 
wurde, fördert den Ausbau erneuerbarer Energien. Es 
verpflichtet Netzbetreiber dazu, den ins öffentliche 
Netz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen zu einem festgelegten Preis abzunehmen. Sie 
zahlen den Erzeuger*innen eine Einspeisevergütung. 
Die Differenz der ausgezahlten Vergütung zum Markt-
preis wird auf alle umlagepflichtigen Stromkund*innen 
umgelegt. Zuzüglich zum Strompreis zahlen diese die 
EEG-Umlage.  

Ein Nachhaltiges Lebensmittelgesetz könnte zur Rea-
lisierung von fairen Erzeuger*innenpreisen, Tierwohl, 
Klima- und Umweltschutz beitragen. Dafür müssten 
Supermarktketten den Erzeuger*innen, das heißt den 
Landwirt*innen, eine sogenannte Abnahmegarantie 
für Produkte, die bestimmte Klima-, Umwelt- und Tier-
wohlstandards einhalten, zahlen. Diese finanzieren alle 
Verbraucher*innen über einen Aufpreis auf die Pro-
dukte. Im Gegenzug wird den Kund*innen durch eine 

langfristige, feste Maßnahmenvergütung die Umset-
zung entsprechender Standards versichert (FÖS 
2020). 

Der Anspruch auf die Auszahlung der Umlage kann an 
verschiedene Kriterien geknüpft werden. So wären ne-
ben der Einhaltung von Tierwohlstandards auch eine 
nachhaltige Bestandsdichte zur Vermeidung von Nit-
ratüberschüssen, nachhaltiges Management des Wirt-
schaftsdüngers (unter anderem zur Reduktion der 
Luftschadstoffemissionen wie Ammoniak) sowie faire 
Arbeitsbedingungen und Entlohnung für Mitarbei-
ter*innen erstrebenswerte Voraussetzungen für den 
Erhalt des Tierwohl-EEGs.  

Besonders durch die Begrenzung der Bestandsdichte 
kann zusätzlich verhindert werden, dass die steigenden 
Erzeuger*innenpreise zu steigenden Produktions-
mengen führen (siehe hierzu Kapitel 5.1). 

3.3.3 Finanzielle Unterstützung für 
Landwirt*innen, die ihre Tierbestände 
abbauen 

Wie in Kapitel 1.3.1 beschrieben, besteht gerade bei tie-
rischen Lebensmitteln wie Fleisch und Milch hierzu-
lande ein deutliches Überangebot. Die Hoffnung, die-
ses zu einem gewinnbringenden Preis auf dem Welt-
markt handeln zu können, hat sich in der Vergangen-
heit für viele Waren nicht bestätigt. So trägt das Ange-
bot, das deutlich über der nationalen Nachfrage liegt, 
zu den niedrigen Erzeuger*innenpreisen bei. 

Neben den Erzeuger*innenpreisen gibt es noch wei-
tere Gründe, die Nutztierbestände zu reduzieren. So 
tragen sie nicht nur zu den Treibhausgasemissionen 
des Landwirtschaftssektors bei, sondern in einigen Re-
gionen auch zu deutlichen Nitratüberschüssen und 
der Emission von Luftschadstoffen wie Ammoniak. Der 
Anbau von Futtermitteln beansprucht mehr als die 
Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Deutschlands, zu der auch trockengelegte Moore ge-
hören, deren Renaturierung einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten könnte (UBA 2018; UBA 
2019a; UBA 2019b; UBA 2020).  

Eine Möglichkeit, diese Reduktion anzuregen, wäre die 
finanzielle Unterstützung von Landwirt*innen, die sich 
zur deutlichen Minderung oder sogar Einstellung ihrer 
Tierhaltung entschließen.  

Mit dem Ziel, die Nitrat- und Ammoniakemissionen zu 
reduzieren, wird eine solche Maßnahme derzeit in den 
Niederlanden vorbereitet (Stand September 2021) 
(Planbureau voor de Leefomgeving 2021; The Guar-
dian 2021). Hierbei müssen ergänzende Maßnahmen 
ergriffen werden, damit andere Produzent*innen nicht 
zeitgleich ihre Tierbestände erhöhen.  

Wie ebenfalls in Kapitel 1.3.1 beschrieben, ist der 
Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse in 
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Deutschland im Gegensatz zu den tierischen Lebens-
mitteln sehr niedrig. Erstrebenswert wäre daher auch 
ein Umstieg von der Nutztierhaltung auf gartenbauli-
che Produkte. Dies geht nicht ohne (Weiter-)Bildungs-
angebote, Beratung und, wenn nötig, finanzielle Un-
terstützung in der Umstellungsphase. Ein gezieltes 
Förderangebot könnte hier sinnvoll sein, um Land-
wirt*innen zu unterstützen, die in dem Sektor tätig blei-
ben wollen, aber sich vorstellen können, die Tierhal-
tung einzustellen.  

3.3.4 Anheben der Transfergeldzahlungen und des 
Mindestlohns 

In Deutschland erhalten 5,4 Millionen Personen (oder 
6,5 Prozent der Gesamtbevölkerung) Arbeitslosen-
geld II (ALG II) und Sozialgeld (Statista 2021c), allge-
mein als „Hartz IV“ bekannt. Im Regelsatz für ALG II 
sind pro Tag fünf Euro für Lebensmittel vorgesehen. 
Wie ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des 
BMEL aufzeigt, reichen diese Mittel nicht, um eine ge-
sunde und nachhaltige Ernährung zu garantieren 
(Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung 
und gesundheitlichen Verbraucherschutz 2020). 
Folglich sind Transfergeldempfänger*innen darauf an-
gewiesen, sich immer für das günstigste Produkt zu 
entscheiden, um mit den geringen Mitteln, die ihnen 
zur Verfügung stehen, möglichst viele Nahrungsmittel 
zu erwerben. Die Wahl für gesunde, nachhaltige oder 
faire Ware ist hierbei weitestgehend ausgeschlossen.  

Ähnliches gilt für Personen, die zum Mindestlohn ar-
beiten. Selbst bei einer Vollzeitstelle bleiben für eine 
alleinstehende Person bei Erhalt des Mindestlohns 
netto nur rund 1.200 Euro im Monat4. Abzüglich aller 
Fixkosten für Miete und Nebenkosten, Strom, Mobili-
tät und Kommunikation steht vielen für Lebensmittel 
ein Budget zur Verfügung, das nicht viel höher ist als 
das einer transfergeldempfangenden Person.  

Dies zeigt auch die Grenzen der informatorischen In-
strumente auf. Wenn das Ernährungsbudget so knapp 
bemessen ist, dass die Wahl zwangsläufig auf das güns-
tigste Produkt fallen muss, hilft auch die Information 
nicht, dass die Erzeuger*innen mit den niedrigen Prei-
sen ihre Kosten nicht decken können. 

Die günstigen Lebensmittelpreise und Subventionen, 
die diese erzeugen (zum Beispiel der reduzierte Mehr-
wertsteuersatz auf die meisten Lebensmittel) werden 
meist sozialpolitisch legitimiert (FÖS 2020). Hierbei 
werden jedoch lediglich Symptome bekämpft, nicht 

                                                                                       
 
4 Der Mindestlohn liegt derzeit bei 9,50 Euro pro Stunde 

(Stand August 2021). Bei 40 Stunden Arbeit pro Wo-

che entspricht das einem Bruttolohn von 1.634 

Euro/Monat.  

die Ursachen behoben. Ein Mindestlohn, der ein Ein-
kommen ergibt, welches nachhaltigeres Einkaufen er-
möglicht und eine Anpassung der Regelsätze von 
Transfergeldern könnten dazu beitragen, dass faire Er-
zeuger*innenpreise überhaupt erst bezahlbar werden.  

3.4 Planungsrecht 

Das Planungsrecht spielt in diesem Kontext eine unter-
stützende Rolle. Es muss dazu beitragen, die potenzi-
ellen „Nebenwirkungen“ höherer Erzeuger*innen-
preise zu verhindern. Höhere Gewinnmargen regen 
dazu an, mehr zu produzieren und so die Einnahmen 
weiter zu steigern (siehe hierzu Kapitel 5.1). Da die 
landwirtschaftliche Produktion, gerade von tierischen 
Produkten wie Fleisch und Milch, bereits heute zur 
Umwelt- und Klimaproblematik beitragen, sollten In-
strumente nicht so ausgestaltet werden, dass sie die 
Produktion dieser Erzeugnisse noch weiter ankurbeln. 
Im Gegenteil sollte es ermöglicht werden, auch bei ge-
ringerem Output ein ausreichendes Einkommen zu er-
wirtschaften. Planungsrecht kann hier die nötigen 
Rahmen setzen. So kann etwa der Um- oder Neubau 
von Ställen reglementiert werden. Beispielsweise kön-
nen Baugenehmigungen nur erteilt werden, wenn 
keine weiteren Flächen beansprucht werden und das 
Verhältnis von Betriebsfläche zu Großvieheinheiten 
ausgewogen ist.  

3.5 Ordnungsrecht 

Das Ordnungsrecht ist an sich das schärfste Schwert im 
politischen Werkzeugkasten. Konkrete Ge- und Ver-
bote können erwünschtes Verhalten erzwingen und 
unerwünschtes Verhalten unterbinden. Jedoch stößt 
das Ordnungsrecht aufgrund mangelnder Kontrollme-
chanismen häufig an seine Grenzen. Zum Beispiel reg-
lementiert in der Theorie die deutsche Düngeverord-
nung, wie viel Nitrat auf Feldern ausgebracht werden 
darf oder welche Abstände zu Gewässern eingehalten 
werden müssen. Die Prüfkapazitäten sind jedoch zu 
niedrig, um diese Vorgaben effektiv durchzusetzen. So 
gab beispielsweise die Landesregierung Schleswig-
Holsteins in der Antwort auf eine kleine Anfrage an, 
dass es Teil des Aufgabenbereiches von 14 Mitarbei-
ter*innen ist, den Vollzug der Düngeverordnung in 
über 16.000 Betrieben zu prüfen (Schleswig-Holsteini-
scher Landtag 2010). Bei jährlich rund 250 Kontrollen 
(ibid.) wird jeder Betrieb im Durchschnitt alle 64 Jahre 

25



Faire Erzeuger*innenpreise  •  Seite 21 von 33 
  

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  •  Green Budget Germany 
 

geprüft. Verstöße wurden bei 9 bis 18 Prozent der Be-
triebe festgestellt. Das bedeutet, dass ein Großteil der 
Landwirt*innen den Vorgaben trotz der mangelhaften 
Kontrollmechanismen folgt, aber auch, dass Tausende 
Betriebe über Jahrzehnte gegen das Ordnungsrecht 
verstoßen können, ohne nennenswerte Gefahr, er-
wischt zu werden. Um die Wirksamkeit des Ordnungs-
rechts voll zu entfalten, müssen folglich Kontroll- und 
Sanktionsmechanismen implementiert werden, die es 
sehr wahrscheinlich machen, Rechtsverstöße zu erfas-
sen und zu sanktionieren. 

In einem marktwirtschaftlichen System, in dem die 
Preise bis auf wenige Ausnahmen am freien Markt 
durch Angebot und Nachfrage, gegebenenfalls durch 
ökonomische Instrumente beeinflusst, ausgehandelt 
werden, sind die Ansatzpunkte für Ordnungsrecht be-
grenzt. Eine Möglichkeit, mit Ordnungsrecht zumin-
dest einen Anreiz für besonders niedrige Lebensmit-
telpreise zu reduzieren, wäre ein Verbot, tierische Pro-
dukte als Lockangebot zu nutzen. Darüber hinaus kön-
nen das Wettbewerbs- und das Kartellrecht Ansatz-
punkte bieten, um die Ausbeutung von Erzeuger*in-
nen zu verhindern. 

3.5.1 Verbot von tierischen Produkten als 
Lockangebote 

Wie einleitend beschrieben, ist der Konkurrenzdruck 
aufgrund der hohen Supermarktdichte in Deutschland 
groß. Somit versucht der Handel, durch günstige Preise 
und Angebotsaktionen die Kund*innen an sich zu bin-
den. So wirbt zum Beispiel ein Discounter in der KW 
27/2021 mit Rabatten von bis zu 57 Prozent unterhalb 
der unverbindlichen Preisempfehlung.  

Besonders bei tierischen Produkten wird diese „Ra-
battschlacht“ von vielen mittlerweile als unmoralisch 
angesehen: Zum einen aus Umwelt- und Klimaschutz-
perspektive, da durch die extrem günstigen Angebote 
zum (Über-)Konsum tierischer Produkte angeregt 
wird, zum anderen aus Perspektive des Tierschutzes, 
da die hier abgerufenen Preise nicht reichen, um die 
Kosten einer artgerechten Haltung zu decken. Auch 
für die Erzeuger*innen erhöht diese Werbestrategie 
den Preisdruck übermäßig.  

In jüngster Vergangenheit wurden daher Forderungen 
laut, das Werben mit „Billigfleisch“ zu untersagen. 
Hierfür sprach sich im Jahr 2020 auch die Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner aus (BMEL 
2020b). Andere Akteur*innen gehen sogar noch wei-
ter und fordern ein gänzliches Werbeverbot für 
Fleischwaren (Greenpeace 2021), ähnlich wie es auch 
für Tabakwerbung diskutiert wird. 

Das Werbeverbot wird aber zum einen derzeit nur für 
Fleisch und Fleischwaren diskutiert, während andere 
Produktgruppen nicht betrachtet werden. Zum ande-

ren schließt ein Werbeverbot noch nicht aus, dass Wa-
ren im Geschäft unter einem Preis angeboten werden, 
der eine faire Bezahlung der Produzent*innen ein-
schließt/ermöglicht. Hier geht das Wettbewerbsrecht 
weiter (3.5.2). 

3.5.2 Verbot von Verkaufspreisen unterhalb der 
Produktionskosten 

Derzeit wird im Gesetz zur Wettbewerbsbeschränkung 
(GWB) im §20 „Verbotenes Verhalten von Unterneh-
men mit relativer oder überlegener Marktmacht“ defi-
niert. Demnach dürfen Unternehmen oder Vereini-
gungen von Unternehmen, die eine hohe Marktmacht 
haben und von denen andere Anbieter aus diesem 
Grund abhängig sind, Lebensmittel nicht unterhalb 
des Einstandspreises verkaufen (Deutscher Bundestag 
2020a). Ausnahmen davon gelten nur, wenn beispiels-
weise das Verderben der Ware droht und sie daher 
schnellstmöglich verkauft werden soll. 

Ein Problem bei der Durchsetzung des Paragrafen 
schien bisher vor allem darin zu bestehen, dass die Ak-
teur*innen, die von den Unternehmen mit Marktmacht 
abhängig sind, selten den Schritt der Konfrontation ge-
hen wollen, um ihr Recht durchzusetzen. Grund hierfür 
ist, dass sie davon ausgehen können, anschließend als 
Lieferant nicht mehr infrage zu kommen (Deutscher 
Bundestag 2020b). Das Gesetz wurde kürzlich novel-
liert und es bedarf einer baldigen Evaluation seiner 
Wirkung.  

3.5.3 Kartellrecht 

Wie einleitend beschrieben, wird der Lebensmittelein-
zelhandel (LEH) von wenigen Handelsketten domi-
niert. Aus diesem Grund steht der Sektor unter Be-
obachtung des Bundeskartellamtes (Bundeskartell-
amt o. J.). In den vergangenen Jahren wurden Über-
nahmen von Lebensmittelketten teils untersagt oder 
nur teilweise zugelassen. Hierbei wird zum einen der 
Schutz der Verbraucher*innen in den Blick genommen: 
für Konsument*innen sollen in einem akzeptablen Ra-
dius Einkaufsmöglichkeiten verschiedener Handels-
unternehmen bereitstehen, um zu verhindern, dass sie 
der Preispolitik einzelner Akteure ausgeliefert sind. 
Zeitgleich werden auch die Bedingungen der Lieferan-
ten in den Blick genommen.  

Bei vielen Lebensmitteln ist der LEH der Hauptabneh-
mer und somit preisbestimmend.  

 

„Diese Sektoruntersuchung hat erwartungsgemäß 
nachgewiesen, dass hohe Beschaffungsmengen eine 
Ursache für einen niedrigen Einkaufspreis darstellen 
[…] Sie verfügen darüber hinaus über weitere Größen- 
und Finanzkraftvorteile im Vergleich zu ihren Wettbe-
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werbern und sind damit in der Lage, gezielt und erfolg-
reich Preiswettbewerb gegen ressourcenschwächere 
Wettbewerber zu führen […]“ (Bundeskartellamt 2014) 

 

Ob es ein Gesetz geben sollte, dass die Entflechtung 
von Unternehmen unabhängig von Kartellverstößen 
ermöglicht, ist seit Jahrzehnten umstritten. In verschie-
denen Sektoren (wie Energie, Technologie und Agro-
chemie) dominieren einzelne oder wenige Marktak-
teure den Anbieter*innen- und gegebenenfalls auch 
den Nachfrager*innenmarkt. Forderungen, diese zur 
Aufspaltung in mehrere eigenständige Unternehmen 
zwingen zu können, werden gestellt (Deutscher Bun-
destag 2016b; Süddeutsche Zeitung 2021). Derzeit 
sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine 
solche Zerschlagung noch nicht gegeben, sie könnten 
aber eingeführt werden. Vergleichbare Mechanismen 
bestehen auch in den USA und Großbritannien, wer-
den aber nur selten eingesetzt (ibidem).  

3.6 Sonstiges 

3.6.1 Erzeuger*innengemeinschaften 

Um die Position dem Handel gegenüber zu stärken, 
können sich Landwirt*innen zu einer Erzeuger*innen-
gemeinschaft zusammenschließen. Hierdurch können 
Transaktionskosten reduziert und Know-how gebün-
delt werden (Europäische Kommission o. J.). Auch eine 
Mengensteuerung, um beispielsweise ein regionales 
Überangebot eines Produktes zu verhindern, kann in-
nerhalb einer Erzeuger*innengemeinschaft erfolgen 
(ifls 2021). Sie können auch transparent machen, wel-
che Erzeuger*innenpreise zum Beispiel die verschie-
denen Molkereien bieten, um so Landwirt*innen zu er-
möglichen, sich für das beste Angebot zu entscheiden 
(BR 2016b). 

Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, nicht ge-
gen das Kartellrecht zu verstoßen. Während es Betrie-
ben gestattet ist, sich zu einer Erzeuger*innengemein-
schaft zusammenzuschließen und gemeinsam einen 
Erzeuger*innenpreis auszuhandeln, sind Preisabspra-
chen zwischen verschiedenen Erzeuger*innenge-
meinschaften nicht gestattet (AgrarHeute 2017).  

Abhängig von der Produktgruppe kann die Verhand-
lungsmacht von Erzeuger*innengemeinschaften vari-
ieren. So gilt der Bio Kartoffel Erzeuger e.V. als Erfolg, 
da es ihm durch das Teilen von Informationen, das ge-
meinsame Anbieten von Ware und gemeinsamen Aus-
bau der Kompetenz gelang, einen stabilen Erzeu-
ger*innenpreis zu erzielen. Andernorts stößt die Ver-
handlungsmacht an ihre Grenzen, beispielsweise, 
wenn es in der Region lediglich einen Schlachthof oder 
eine Molkerei gibt, an welche die Ware verkauft wer-
den muss und es keine alternativen Abnehmer gibt 

(Süddeutsche Zeitung 2015). Auch wenn andere Er-
zeuger*innen ihre Ware weiterhin unter Wert verkau-
fen, können Erzeuger*innengemeinschaften nur be-
grenzt höhere Preise verlangen.  

3.6.2 Direktvermarktung stärken 

Direktvermarktung erfolgt im ländlichen Raum über 
Hofläden und in Städten über Wochenmärkte oder die 
Auslieferung von „Grünen Kisten“. Zunehmend setzen 
einige Erzeuger*innen auch auf Verkaufsautomaten  
oder Online-Shops. Hier ist das Angebot begrenzt. Sie 
ermöglichen aber den Verkauf unabhängig von Öff-
nungszeiten und mit einem geringen Personalaufwand. 

Für die Direktvermarktung müssen Erzeuger*innen zu-
nächst finanziell in Vorleistung gehen. Das Einrichten 
eines Hofladens mit 100 Quadratmeter Verkaufsfläche, 
25 Quadratmeter Lagerraum und 10 Quadratmeter 
Kühlzelle kostet rund 91.000 Euro. Der Investitionsbe-
darf für einen Wochenmarktstand liegt bei etwa 
50.000 €. Wer seine Ware über Abo-Kisten vertrei-
ben möchte, muss mit Investitionen in Höhe von etwa 
95.000 € rechnen (KTBL 2018). Hinzu kommen noch 
die Personalkosten für den Verkauf oder die Ausliefe-
rung. Auch ein Verkaufsautomat kostet etwa 10.000 
Euro. 

Dafür können die Erzeuger*innen die Preise selbst 
festlegen und die Preisanteile, die (wie in Kapitel 1.2 be-
schrieben) an andere Teilnehmer*innen der Produkti-
ons- und Handelskette fließen, einbehalten.  

Die Zahl der Erzeuger*innen, die sich für die Direktver-
marktung entscheidet, nahm in den letzten Jahren 
deutlich ab (von 14.200/4,7 Prozent im Jahr 2010 auf 
10.280/3,7 Prozent in 2016). Anteilig entscheiden sich 
deutlich mehr Bio-Betriebe für die Direktvermarktung 
(11,2 Prozent), wodurch sie derzeit mehr als ein Fünftel 
der Direktvermarkter stellen (Böhm/Krämer 2020). 
Mangelnde Kenntnisse, ob der regionale Markt für Di-
rektvermarktung besteht, die Investitionskosten und 
der höhere Aufwand, halten Erzeuger*innen davon ab, 
in die Direktvermarktung einzusteigen. Beratungsan-
gebote und Unterstützung, gerade in der Implemen-
tierungsphase, wären daher hilfreich.  
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4 Wirkungen fairer 
Erzeuger*innenpreise 

Faire Erzeuger*innenpreise können dazu beitragen, 
dass 

 Erzeuger*innen für ihre Arbeit einen angemesse-
nen Stundenlohn erhalten und so eine Arbeit in der 
Landwirtschaft für junge Menschen attraktiv 
bleibt/wird; 

 die gerade im Pflanzenbau benötigten Mitarbei-
ter*innen eine angemessene Entlohnung erhalten; 
und auch Saisonarbeitskräfte sozialversicherungs-
pflichtig angestellt werden; 

 ausreichend Einnahmen generiert werden, um 
Nutztiere artgerecht zu halten; 

 Mittel für Investitionen angespart werden können; 

 Mittel für Ausnahmesituationen wie Ernteausfall 
durch Dürre, Starkregen oder Ähnliches zurückge-
legt werden können; 

 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen finanziert 
werden können. 

 

Darüber hinaus böten faire Erzeuger*innenpreise die 
Möglichkeit, das EU-Subventionssystem zu reformie-
ren. In seiner jetzigen Form wird der Besitz von land-
wirtschaftlicher Fläche honoriert, weniger jedoch ge-
sellschaftlich relevante Aufgaben wie Umwelt- und Kli-
maschutz. Die Renaturierung von Mooren, das Anle-
gen und Pflegen von Dauergrünland oder Agroforsten 
gehen mit reduzierten Einnahmen und erhöhtem Ar-
beitsaufwand einher. Dieser sollte stattdessen ent-
lohnt werden.  

Es muss jedoch auch auf potenziell negative Effekte 
hingewiesen werden. Höhere Gewinnmargen können 
dazu genutzt werden, um bei gleichem oder leicht stei-
gendem Einkommen weniger zu produzieren, sie kön-
nen aber auch genutzt werden, um bei gleichbleiben-
der oder sogar steigender Produktion deutlich höhere 
Gewinne zu erzielen. So prognostiziert das Thünen-
Institut für die Einführung einer Tierwohlabgabe nach 
dem Konzept des Kompetenznetzwerks Nutztierhal-
tung langfristig steigende Tierzahlen und somit stei-
gende Fleisch- und Milchproduktion (Thünen-Institut 
2021), wenn dies nicht durch ergänzende Maßnahmen 
unterbunden wird. 

Aus diesem Grund müssen die Maßnahmen durch Pla-
nungsrecht flankiert werden, welches dafür sorgt, dass 
besonders bei der Tierhaltung die steigenden Gewinn-
margen nicht zu einer Ausweitung der Produktion füh-
ren. Unter anderem kann so der Ausbau von Stallanla-
gen reglementiert werden oder hohe Umweltauflagen 
zu Nitratüberschüssen oder Reglementierungen zur 
Tierbesatzdichte die Produktionsausweitung bremsen. 

4.1 Faire Entlohnung für 
Angestellte und 
Saisonarbeiter*innen 

Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, sind besonders die An-
stellungsverhältnisse von Saisonarbeiter*innen teil-
weise prekär. Mit der Einführung des Mindestlohns 
sollte eigentlich eine Vergütung von mindestens 
9,50 € pro Stunde (Stand Juli 2021; der Mindestlohn 
wird regelmäßig angepasst) ausgezahlt werden. In der 
Realität umgehen aber einige Betriebe nach wie vor 
den Mindestlohn und bezahlen ihre Aushilfen noch im-
mer nach Akkord oder berechnen hohe Kosten für Un-
terkunft und Verpflegung, die den Mitarbeiter*innen 
vom Lohn abgezogen werden (DGB 2021; SWR 2021; 
ZDF 2021). Darüber hinaus wurden im Zuge der 
Corona-Pandemie die Regelungen zur Sozialversiche-
rungspflicht und der Krankenversicherung gelockert. 
So können sie derzeit vier Monate ohne Sozialversiche-
rung arbeiten. Faire Erzeuger*innenpreise würden eine 
gerechte Entlohnung dieser Arbeiter*innen ermögli-
chen und weiterreichende Absicherung garantieren. 
Neben der fairen Entlohnung müssen noch weitere 
Maßnahmen ergriffen werden, um zu garantieren, dass 
Saisonarbeiter*innen faire Arbeitsbedingungen vorfin-
den. So ist es derzeit bei einigen Betrieben üblich, dass 
ihnen bei Arbeitsantritt ihre Reisepässe abgenommen 
werden, dass die Unterbringung teils unwürdig ist oder 
Arbeitsschutzmaßnahmen unterwandert werden (ibi-
dem). Dies geht jedoch über das Themenfeld der fairen 
Erzeuger*innenpreise hinaus und muss an anderer 
Stelle diskutiert werden.  

4.2 Investitionskapital 

Faire Erzeuger*innenpreise würden den Investitions-
bedarf des Landwirtschaftssektors decken. Hierdurch 
könnten die dringend nötigen Investitionen in artge-
rechte Tierhaltung getätigt werden. Doch auch effizi-
ente Landmaschinen, Digitalisierung, diversifizierte 
Einkommensquellen wie die beschriebene Direktver-
marktung, aber auch Tourismus oder Agri-Photovol-
taik brauchen Investitionskapital. 

Gerade in Anbetracht des Wandels und der Innovatio-
nen im Lebensmittelsektor müssen Landwirt*innen 
schon heute Investitionen in eine zukunftsfähige Land-
wirtschaft tätigen. So ändern sich Ernährungsgewohn-
heiten, pflanzliche Fleischalternativen erfreuen sich 
zunehmender Akzeptanz, die Produktion von In-Vitro-
Fleisch, auch als „Laborfleisch“ bekannt, wird günstiger 
und könnte in Zukunft Marktreife erlangen (UBA 
2019c). Wenn der deutsche Landwirtschaftssektor, der 
derzeit viel Fleisch und Milch produziert, auch langfris-
tig bestehen möchte, sollte daher schon heute in zu-
kunftsfähige Landwirtschaft investiert werden. Hierzu 
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gehören klassische landwirtschaftliche Produktions-
technologien, aber auch eine Diversifizierung der Ein-
nahmequellen außerhalb der klassischen landwirt-
schaftlichen Produktion. So wird im Zuge der Energie-
wende ein Bedarf an Agri-Photovoltaik bestehen 
(Fraunhofer ISE 2020) und mit einer zunehmenden 
Nachfrage nach klimaschonendem Reisen wird Urlaub 
auf dem Land attraktiver – ein Trend, der sich durch die 
Covid19-Pandemie verstärkte (ADAC 2021; Landwirt-
schaftliches Wochenblatt o. J.). 

4.3 Rücklagen für Missernten 

Mit zunehmend auch in Mitteleuropa sichtbaren Fol-
gen des Klimawandels werden Starkwetterereignisse 
wie Dürren, Fluten, Stürme und Starkregen häufiger 
und intensiver auftreten. Somit wird es zu Ernteausfäl-
len kommen und auch Milchvieh produziert bei starker 
Hitze weniger Milch (FÖS/Öko-Institut 2021). Um die-
sen Herausforderungen zu begegnen, können zum ei-
nen klimaresiliente Sorten angebaut werden, Ställe kli-
matisiert oder auch auf die Auszahlung von Notfallhil-
fen gehofft werden. Doch auch das Abschließen von 
Ernteausfallversicherungen und die Rücklage von fi-
nanziellen Mitteln, um Jahre mit geringeren Ernteer-
trägen zu kompensieren, sind zielführende Strategien.  

4.4 Anbau, Bewirtschaftung und 
Pflege von Agroforstsystemen, 
Dauergrünland und anderen 
Umwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen 

Bei Agroforstsystemen handelt es sich um eine Form 
der Flächennutzung, bei der landwirtschaftliche oder 
gartenbauliche Produktion mit der Anpflanzung und 
Pflege von Bäumen einhergehen. Dies geht mit eini-
gen positiven Klima- und Umweltschutzeffekten ein-
her. So binden die Bäume Treibhausgase, die Böden 
trocknen weniger schnell aus und Erosion kann verhin-
dert werden (BfN 2011; MLUK 2020).  

Auch die Umwandlung von Ackerland in Dauergrün-
land, das Anpflanzen von Hecken und Blühstreifen und 
die Renaturierung von Mooren sind wichtige Maßnah-
men, um Emissionen zu binden, Böden zu schützen 
und die Biodiversität zu wahren. Diese extensive Be-
wirtschaftung ist jedoch mit Mehraufwand und gege-
benenfalls geringeren Erträgen verbunden.  

Faire Erzeuger*innenpreise würden dazu beitragen, 
dass Landwirt*innen nicht mehr maximale Erträge aus 
den ihnen zur Verfügung stehenden Landflächen her-
ausholen müssen, sondern sie mit geringerem Output 
ihren Einkommensbedarf decken können.  

4.5 Reform des 
Subventionssystems 

Wie in Kapitel 1.1 beschrieben, stellen die GAP-Sub-
ventionen für viele Bauern und Bäuerinnen einen rele-
vanten Anteil ihres Einkommens dar, weswegen eine 
weitreichende Reform des Subventionssystems für 
viele Landwirt*innen existenzbedrohend wäre. Könn-
ten sie ihr Einkommen aus dem Verkauf ihrer Waren 
erzielen, bestünde die Möglichkeit, die flächengebun-
denen Subventionen abzubauen und im Gegenzug die 
Bereitstellung von gesellschaftlichen Leistungen, bei-
spielsweise für den Umwelt- und Klimaschutz, zu ho-
norieren.   
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5 Diskussion und Fazit 

Derzeit erhalten bei vielen Lebensmitteln die Erzeu-
ger*innen keinen kostendeckenden Erzeuger*innen-
preis. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen über-
schreitet bei einigen Lebensmitteln das Angebot deut-
lich die Nachfrage, was den Angebotspreis drückt, zum 
anderen stehen die Landwirt*innen einer sehr kleinen 
Zahl an Abnehmern (wie Handel, Molkereien und 
Schlachthöfen) gegenüber, die aufgrund der sehr ho-
hen Supermarktdichte in Deutschland bemüht sind, 
mit niedrigen Preisen Kund*innen zu werben und an 
sich zu binden. Dies schwächt die Verhandlungsposi-
tion der Erzeuger*innen, da sie ihre Ware nicht ohne 
Weiteres einem anderen Abnehmer verkaufen können. 
Schlussendlich sind auch die Konsument*innen durch 
ein sehr preisbewusstes Einkaufsverhalten an den 
niedrigen Lebensmittelpreisen beteiligt.  

Bei einer so komplexen Problemlage gibt es kein ein-
zelnes Politikinstrument, mit dem das Ziel der fairen Er-
zeuger*innenpreise erreicht werden könnte. Stattdes-
sen muss ein Politikmix implementiert werden, der an 
verschiedenen Punkten der Produktions-Handels-
Konsumkette ansetzt.  

Im Rahmen dieser Studie wurden verschiedene Instru-
mente aus dem Bereich Information, freiwillige Selbst-
verpflichtung, ökonomische Instrumente und Ord-
nungsrecht vorgestellt. Informatorische Instrumente 
sollen die Konsument*innen befähigen, eine infor-
mierte Kaufentscheidung zu treffen. Sie stoßen jedoch 
schnell an ihre Grenzen. Zum einen, da Information 
nicht zwangsläufig zu Verhaltensänderung führt und 
zum anderen, da die Konsument*innen von der Infor-
mationsflut (wie der Vielzahl an Siegeln, die bereits be-
stehen) und den vielen Komponenten, die sie beach-
ten sollen (wie Umwelt- und Klimaverträglichkeit, Tier-
wohl, faire Arbeitsbedingungen und fairer Handel), 
überfordert werden. Auch die finanziellen Möglichkei-
ten der Käufer*innen sind begrenzt, sodass ihre Wahl 
für das günstigste Produkt häufig durch ökonomische 
Zwänge begründet ist und weniger durch einen Man-
gel an Wissen. Freiwillige Selbstverpflichtungen hät-
ten aufgrund der kleinen Anzahl an Handelsunterneh-
men hypothetisch ein großes Potenzial, da sich nur 
eine sehr kleine Anzahl an Akteuren darauf einigen 
müsste, keine Waren mehr unterhalb der Produktions-
kosten zu vertreiben und ihren Konkurrenzkampf nicht 
mehr auf dem Rücken der Erzeuger*innen auszutra-
gen. In der Praxis ist ein grundlegender Wandel der 
Preispolitik von Supermärkten aber unwahrscheinlich. 
Im Zuge der Bäuer*innenproteste und negativer öf-
fentlicher Aufmerksamkeit signalisierten einige Unter-
nehmen im Lebensmitteleinzelhandel ein Entgegen-
kommen, es steht jedoch zu befürchten, dass mit ab-
nehmender medialer Berichterstattung die Kooperati-
onsbereitschaft wieder abnehmen könnte. Bei den 

ökonomischen Instrumenten wurden zwei Möglich-
keiten beschrieben, zumindest Teilaspekte einzuprei-
sen: zum einen die dringend nötigen finanziellen Mittel 
für Investitionen in das Tierwohl, zum anderen Mehr-
kosten für nachhaltigere Produktionsformen. Darüber 
hinaus wird die finanzielle Unterstützung von Land-
wirt*innen, die ihre Produktion reduzieren wollen, vor-
geschlagen. Auch wenn es sich dabei nicht um ein klas-
sisches ökonomisches Instrument handelt, wurde hier-
bei auch die Anhebung von Transfergeldleistungen 
und des Mindestlohns genannt, da das geringe Ein-
kommen und infolgedessen das sehr knappe Budget 
für Lebensmittel viele Konsument*innen zu preisbe-
wussten Kaufentscheidungen zwingt und somit ein 
Grundproblem der niedrigen Erzeuger*innenpreise 
darstellt. Beim Ordnungsrecht bietet insbesondere 
das Wettbewerbsrecht einen Ansatzpunkt, um den 
Verkauf unterhalb der Erzeugungskosten zu verhin-
dern. Die Erweiterung des Kartellrechts, um die kleine 
Anzahl an Handelsunternehmen zu entflechten und so 
die Verhandlungsmacht der Abnehmer*innen zu bre-
chen, würde ebenfalls Möglichkeiten bieten, einen hö-
heren Erzeuger*innenpreis zu erzielen. In kleinerem 
Maßstab könnte ein Werbeverbot zumindest die mo-
ralisch besonders fragwürdigen Lockangebote mit tie-
rischen Produkten unterbinden. Abschließend wurden 
Erzeuger*innengemeinschaften und die Direktver-
marktung als potenzielle Instrumente zur Erzielung 
höherer Preise für die Erzeuger*innen genannt.  

5.1 Potenzial und Gefahr 

Faire Erzeuger*innenpreise bieten primär die Möglich-
keit, dass Landwirt*innen und auch ihre Mitarbeiter*in-
nen ein angemessenes Einkommen generieren, das ih-
ren Arbeitsaufwand honoriert und sie finanziell absi-
chert. Darüber hinaus sollte mit einem fairen Erzeu-
ger*innenpreis der Investitionsbedarf sowohl in Tier-
wohlmaßnahmen als auch in Innovationen für eine zu-
kunftsfähige Landwirtschaft wie Digitalisierung, Um-
welt- und Klimaschutz und Maßnahmen zur Diversifi-
zierung der Einnahmen gedeckt werden.  

Schlussendlich wäre es erstrebenswert, die Abhängig-
keit von Subventionen zu reduzieren. Wie einleitend 
dargestellt, decken gerade für viele kleinere Betriebe 
die Direktzahlungen der GAP einen erheblichen Anteil 
ihrer Einnahmen ab. Das erschwert eine weitreichende 
Reformierung des Subventionssystems weg von der 
pauschalen Ausschüttung flächengebundener Sub-
ventionen hin zur Honorierung von Umweltleistungen. 
Langfristig stellt dies aber eine Schlüsselkomponente 
auf dem Weg zu einer klimafreundlichen und nachhal-
tigen Landwirtschaft dar. 

Aufgrund der sehr geringen Gewinnmargen vieler 
landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Produkte 
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sind viele Produzent*innen gezwungen, größtmögli-
che Mengen zu produzieren, um neben den Subven-
tionen das für sie nötige Einkommen zu erzielen. Das 
trägt dazu bei, dass das Angebot deutlich über der 
Nachfrage liegt und so die Preise weiter sinken. Höhere 
Erzeuger*innenpreise pro Einheit, die alle Personal- 
und Sachkosten abdecken, würden die Möglichkeit er-
öffnen, bei gleichbleibendem Einkommen weniger zu 
produzieren. Dies wäre besonders für den Umwelt- 
und Klimaschutz erstrebenswert. 

Abbildung 9: Nötige Verkaufsmenge, zum Erzielen 
des nötigen Einkommens 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Dieser Effekt setzt jedoch nicht automatisch ein, da 
ohne Reglementierung höhere Gewinnmargen auch 
zu Produktionsausweitung anregen.  

Abbildung 10: Das Verhältnis von Preis und 
Angebot 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Aus diesem Grund müssen die Maßnahmen zur Erzie-
lung fairer Erzeuger*innenpreise mit weiteren Maß-
nahmen flankiert werden. Zum einen kann hier das in 
Kapitel 3.4 beschriebene Planungsrecht eine wichtige 
Rolle spielen, um den Ausbau von Stallanlagen zu reg-
lementieren. Auch umweltpolitische Instrumente, die 

dazu anregen, die Bestandsdichte auf ein naturver-
trägliches Maß zu reduzieren (wie eine Stickstoffüber-
schussabgabe), können hier einen wichtigen Beitrag 
leisten.  

5.2 Fazit 

Bei umwelt-, agrar- und ernährungspolitischen Proble-
men wird häufig argumentiert, dass eine weitreichende 
Intervention, die unter Umständen auch zu steigenden 
Preisen führen würde, aus sozialpolitischen Motiven 
nicht möglich wäre. Als Grund wird genannt, dass es 
einkommensschwache Konsument*innengruppen 
gäbe, die dann von diesem Gut ausgeschlossen wür-
den. Gerade bei überlebenswichtigen Grundbedürf-
nissen wie Ernährung wird somit fast jede Form des 
Wandels unterbunden. Neben der Konkurrenzfähig-
keit gegenüber Waren aus dem Ausland ist die Bereit-
stellung günstiger Lebensmittel daher eine häufig ge-
nannte Legitimation von Agrarsubventionen, aber 
auch des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf Le-
bensmittel. Hierdurch entsteht eine Kette von 
Zwangsläufigkeiten. Die Landwirt*innen beklagen, sie 
könnten keine weiteren Umweltschutzmaßnahmen 
mehr hinnehmen, da ihnen die finanziellen Mittel zu 
deren Umsetzung fehlen, weil die Erzeuger*innen-
preise so niedrig seien. Der Handel gibt aber an, dass er 
keine höheren Preise bezahlen und verlangen könne, 
da die Verbraucher*innen nicht bereit wären, mehr zu 
zahlen und die Handelsunternehmen sich durch nied-
rige Preise von der Konkurrenz absetzen müssten. Zu-
dem sind die Konsumierenden, die mit einem begrenz-
ten finanziellen wie auch zeitlichen Budget ausgestat-
tet sind, von einem regelrechten Kennzeichnungs-
dschungel überfordert. Eine Beurteilung, welches Pro-
dukt nun nachhaltig und fair ist, scheint nahezu un-
möglich. So wird die Verantwortung permanent wei-
tergereicht. Es scheint, als müsste, statt permanent die 
Symptome zu mildern, indem man durch Subventio-
nen Preise drückt und die ausbleibenden Einnahmen 
der Erzeuger*innen kompensiert, dafür gesorgt wer-
den, dass alle Konsument*innen genug Mittel haben, 
um einen angemessenen Preis für ihre Nahrungsmittel 
zu zahlen. Dazu zählt sowohl ein Mindestlohn, der ein 
angemessenes Einkommen ermöglicht, als auch 
Transferleistungen, die nicht nur für die billigsten Son-
derangebote reichen, sondern für eine gesunde, nach-
haltige Ernährung. Solange diese Grundlage nicht er-
füllt ist, sind alle anderen Maßnahmen Behelfsbrücken.  

In einem zweiten Schritt ist die Marktsituation zu be-
trachten. In einem Oligopol ist ein Aushandeln von An-
gebots- und Nachfragepreisen auf Augenhöhe nicht 
möglich. Das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft be-
steht darin, dass die Politik, wenn der Markt versagt, zur 
Not intervenieren muss. Dazu gehören unter anderem 
Maßnahmen zur Verhinderung von Monopolbildung. 
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Hier ist zu diskutieren, ob nicht auch die Entflechtung 
von sehr großen Handelsunternehmen in Erwägung 
gezogen werden muss, damit die Erzeuger*innen wie-
der eine Auswahl haben, wem sie ihre Ware verkaufen 
und eine gewichtigere Position beim Aushandeln von 
Erzeuger*innenpreisen einnehmen können. 

Erst dann sollte man die Verantwortung den Konsu-
ment*innen aufbürden. Sie bewegen sich in einem 
Konsum-System, in dem alles dafür getan wird, dass 
ihnen eine informierte Kaufentscheidung so schwer 
wie möglich gemacht wird. Irreführende Werbung, 
eine von Wirtschaftspsychologen optimierte Ausrich-
tung des Warenangebotes im Kaufregal, eine Vielzahl 
von Labels, Codes und Kennzeichnungen und vieles 
mehr machen es nahezu unmöglich, in der Vielzahl des 
Warenangebotes ein Produkt zu wählen, dass die vie-
len Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz, Tier-
wohl, faire Erzeuger*innenpreise, faire Arbeitsbedin-
gungen und viele andere Faktoren erfüllt, gerade wenn 
nur begrenzte finanzielle Mittel und Zeit zur Verfügung 
stehen. Spätestens bei der Frage, welche Akteur*innen 
der Produktions-Handelskette die Gewinnmarge ab-
greifen, ist die Beurteilungsmöglichkeit für die Ver-
braucher*innen ausgeschöpft. Informationen und Bil-
dung sind hier ein wichtiges Instrument. Damit können 

Konsument*innen über die Problemlage informiert 
werden und es kann ihnen erläutert werden, warum es 
sinnvoll und richtig ist, wenn Preise steigen, damit Er-
zeuger*innen einen fairen Preis für ihre Ware erhalten. 
Den Verbraucher*innen aber die Verantwortung für 
die Erzielung fairer Erzeuger*innenpreise aufzubür-
den, in einem Umfeld, in dem die Rahmenbedingun-
gen dies kaum zulassen, wäre quasi zum Scheitern ver-
urteilt.  

Schlussendlich muss auch die Landwirtschaft die bis-
her verfolgte Exportstrategie überdenken. Die Hoff-
nung, die Produktion zu steigern und die auf dem nati-
onalen Markt überschüssige Ware global für einen gu-
ten Preis vertreiben zu können, hat sich in der Praxis bei 
vielen Produkten nicht bewahrheitet. Stattdessen 
sollte langfristig weniger auf Quantität und mehr auf 
Qualität gesetzt werden.  

Aufgabe der Politik ist es somit, die Rahmenbedingun-
gen so auszugestalten, dass faire Erzeuger*innen-
preise erzielt werden können. Die Zukunftskommission 
Landwirtschaft hat in ihrem Ende Juni 2021 veröffent-
lichten Abschlussbericht klare Handlungsaufforderun-
gen an die Politik gestellt (Zukunftskommission Land-
wirtschaft 2021). Nun ist es an der Politik, praktische 
Lösungsvorschläge zu entwickeln und umzusetzen.   
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